














 

 
 

WOST 05 Hauswirtschaft 
Sekundarstufe I 

 
 
Hinweise zum Wahlfach im 9. Schuljahr 
 
 
Mit der Wochenstundentafel 2005 (WOST 05) ist Hauswirtschaft im 9. Schuljahr neu Wahlfach. 
Folgende Vorgaben sind zu beachten: 
 
 
Vorgaben 
 
" Die Inhalte basieren auf dem aktualisierten Lehrplan 2002  
" Verbindlichkeit siehe Lehrplan Seite 9 
 
 
 
 
Da der Lehrplan Hauswirtschaft (2002) sehr offen formuliert ist, ergeben sich daraus grosse  
Gestaltungsmöglichkeiten. 
 

- Die Auswahl der Themen soll sich vorwiegend an den Jugendlichen orientieren  
(siehe Lehrplan Elemente der Unterrichtsgestaltung, Abschnitt 1, Seite 6).  
Jugendliche können allenfalls bei der Planung miteinbezogen werden. 

 
- Sinnvoll ist es, die Themen innerhalb der 6 Bereiche (Gesellschaft, Gesundheit, Handwerk, 

Kultur, Ökologie, Wirtschaft) gut zu vernetzen und handlungsorientiert zu unterrichten. 
 
- Das Wahlfachangebot soll auf den Erfahrungen und Erkenntnissen des obligatorischen Un-

terrichtes aufbauen und eine Weiterführung sein. 
 

- Mögliche Themen und Inhaltsvorschläge: siehe www.dienstleistungen.luzern.phz.ch 
 

 
 
Aktualisierung Juli 2005 

http://www.dienstleistungen.luzern.phz.ch/
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WOST 05 Technisches Gestalten 
Sekundarstufe I 

 
 
Vorschläge zur Stundenplangestaltung 
 
 
Allgemeines 
! Das Fach Technisches Gestalten umfasst die Bereiche Handarbeit und Werken. 

! Der Unterricht im Technischen Gestalten findet in Halbklassen statt. Die Klassen können koe-
duziert oder seeduziert unterrichtet werden. Es sollte dabei auf eine ausgewogene Klassen-
halbierung geachtet werden. 

! Bei genügend Lernenden kann die Schulpflege Handarbeit und Werken auch getrennt führen 
lassen. Die Angebote müssen für Knaben und Mädchen offen stehen. In Schulen, in denen das 
Technische Gestalten getrennt geführt wird, hat die Schulpflege zu regeln, ob und allenfalls wie 
die Lernenden den gewählten Schwerpunkt wechseln können. 

! Für die entsprechende Unterrichtszeit stehen in der Regel beide Lehrpersonen zur Verfügung, 
damit auch gemeinsame Vorhaben realisiert werden können. Bis anhin wurde dies unter der 
Anwendung der untenstehenden Modellvarianten mit Erfolg durchgeführt.  

! Der Hauswirtschaftsunterricht wird wie das Technische Gestalten im Halbklassenunterricht 
erteilt. Stundenplantechnisch kann es Sinn machen diese beiden Fächer für Klassen im 7. und 
8. Schuljahr Niveau A und B kombiniert anzubieten. (siehe Modelle Technisches Gestalten 
kombiniert mit Hauswirtschaft) 

! Da jeder Schulort seine eigenen Bedingungen hat, wird eine einheitliche kantonale Lösung 
kaum möglich sein. Die Stundenplangestaltung muss mit allen Beteiligten im gesamten Schul-
team besprochen und diskutiert werden, damit im gegenseitigen Verständnis eine gemein-
same, optimale Lösung gefunden werden kann. 

 
 
 
Hinweis 
Zurzeit werden verschiedene Lehrpläne und ihre Verbindlichkeiten im Auftrag der Bildungsplanung 
Zentralschweiz von den Fachberatungen überprüft. Bei der „Anpassung der Lehrpläne an die heu-
tige Situation“ geht es darum eine „Zwischenlösung“ bis zum Vorliegen eines Deutschschweizer 
Lehrplans (2011) zu schaffen. Diese soll auf das Schuljahr 2006/2007 vorliegen. Dies betrifft auch 
das Fach Technisches Gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelle: 
Bereiche Handarbeit und Werken zur gleichen Zeit 

7./8. Schuljahr  

Niveau A und B 
Niveau C 

2 Wochenstunden Technisches Gestalten 
3 Wochenstunden Technisches Gestalten 

 
Modell 1  keine Wahl 

7./8. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden, Wechsel der Halbklassen wöchentlich, 
projektweise oder semesterweise 

 
Modell 2  keine Wahl 

7./8. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden, Wechsel der Halbklassen jährlich: 
z.B.  7. SJ: Halbklasse A  Bereich Handarbeit 
  Halbklasse B  Bereich Werken 

  8. SJ: Halbklasse A  Bereich Werken 
  Halbklasse B  Bereich Handarbeit 

 
Modell 3  teilweise Wahl 

7. SJ:  Keine Wahl durch die Lernenden, Wechsel der Halbklassen wöchentlich, 
projektweise oder semesterweise 

8. SJ: Wahl des Bereiches Handarbeit oder Werken 
 
Modell 4  Wahl 

7./8. SJ: Wahl des Bereiches Handarbeit und Werken durch die Lernenden für jeweils 
ein Jahr 

 Hinweis: Dieses Modell bringt es mit sich, dass für die Lernenden ab dem  
8. Schuljahr unterschiedliche Voraussetzungen entstehen, falls sie den Be-
reich wechseln. 

 
 

9. Schuljahr  

Niveau A, B und C 2 Wochenstunden Technisches Gestalten 
im Wahlfach 

! Die Bereiche Handarbeit und Werken können integriert oder getrennt angeboten werden. 
! Wahl der Bereiche Handarbeit oder Werken durch die Lernenden für das ganze Jahr. 
! Die Minimalzahl für die Führung von Wahlfächern beträgt acht Lernende. 
 

7. bis 9. Schuljahr  

Niveau D 4 Wochenstunden Technisches Gestalten 

Bei mehr als sieben Lernenden werden Handarbeit und Werken getrennt geführt. 
 
Modell 1  keine Wahl 

7.–9. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden, 
Wechsel der Halbklassen wöchentlich, projektweise oder semesterweise 
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Modell 2 keine Wahl 

7.–9. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden,  
2 Lektionen Bereich Handarbeit und 2 Lektionen Bereich Werken  

Modell 3  teilweise Wahl 

7./8. SJ: Keine Wahl durch die Lernenden, 
2 Lektionen Handarbeit und 2 Lektionen Werken oder 
Wechsel der Halbklassen wöchentlich, projektweise oder semesterweise. 

9. SJ: Wahl der Bereiche Handarbeit oder Werken 
 
 
Technisches Gestalten kombiniert mit Hauswirtschaftsunterricht 

7./8. Schuljahr  

Niveau A und B 
 

2 Wochenstunden Technisches Gestalten 
2 Wochenstunden Hauswirtschaft 

 
Variante 1 1 Semester lang 4 Lektionen 

Diese Variante kann wie folgt angewendet werden: 
! Im Modell „2 Lektionen Handarbeit und 2 Lektionen Werken“ ohne Wahl der Lernenden 
! Im wöchentlichen oder projektweisen Wechsel (Modell 1 und 3) ohne Wahl der Lernenden 
! Im jährlichen Wechsel mit Wahl (Modell 4) oder ohne Wahl (Modell 2) der Lernenden 

Vorteile 
- 4 Lektionen am Block ermöglichen längere Arbeitsphasen/Vertiefungen während eines Halbta-

ges. 
- Das „2 + 2“-Modell erleichtert die Zusammenarbeit der Fachlehrpersonen Handarbeit und Wer-

ken für gemeinsame Themen und Projekte. 

- Nachteile 
- Nur ein Halbjahreskreislauf, keine Kontinuität über ein Jahr 
- Wenn der TG-Unterricht im ersten Semester stattfindet, haben die Lernenden danach einen 

Unterbruch von einem Semester. 
- Bei jährlichem Wechsel mit ungeraden, stufeninternen oder -übergreifenden Abteilungszahlen 

ungleichmässige Semesterbelastungen der Lehrpersonen 
 
Variante 2 1 Jahr lang vierzehntäglich 4 Lektionen 

Diese Variante kann wie folgt angewendet werden: 
! Im Modell „2 Lektionen Handarbeit und 2 Lektionen Werken“ ohne Wahl der Lernenden 
! Im projektweisen oder semesterweisen Wechsel (Modell 1 und 3) ohne Wahl der Lernenden 
! Im jährlichen Wechsel mit Wahl (Modell 4) oder ohne Wahl (Modell 2) der Lernenden 

Vorteile 
- Kontinuität über ein Jahr 
- Kein Semesterunterbruch 

Nachteil 
Durch den einwöchigen Unterbruch dauert es sehr lange bis eine Arbeit abgeschlossen ist. 

Aktualisierung Juli 2005 
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Wochenstundentafel für die Sonderschulen  
für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung 
und das Berufswahljahr (WOST 05) 
 
Beschluss des Amts für Volksschulbildung vom 15.11.2004 
 
Der Regierungsrat hat am 29. Juni 2004 die Wochenstufentafel 05 für die Sekundarstufe I 
Niveau A – C sowie am 19. Oktober 2004 jene für die Primarschulen erlassen. Gleichzeitig 
hat er das Amt für Volksschulbildung beauftragt und ermächtigt, die Wochenstundentafeln für 
die Sonderschulen sinngemäss festzulegen. 
 
 
Erläuterungen 
 
1. Einführung 
 
Für die Sonderschulen mit Schülerinnen und Schülern mit einer Begabung im Regelklassen-
bereich gelten grundsätzlich die Wochenstundentafeln der Primar- und der Sekundarstufe 
mit folgenden Einschränkungen: 
- Innerhalb der Primar- wie auch innerhalb der Sekundarstufe I muss mit Blockzeiten gear-

beitet werden, so dass keine zusätzlichen Transporte wegen unterschiedlichen Stunden-
tafeln durchgeführt werden müssen. 

- Für die Primarschulstufe können durchschnittlich von der 1. bis zur 6. Klasse 26 Wochen-
lektionen eingesetzt werden. Diese können innerhalb der Unter- und Mittelstufe umgela-
gert werden, soweit dadurch keine Mehrkosten für zusätzliche Betreuung oder zusätzliche 
Transporte entstehen. Umlagerungen von Lektionen innerhalb der Klassen sollten vor-
wiegend mit den Mensch und Umwelt Lektionen durchgeführt werden. 

 
Für Jugendliche mit einer Lernbehinderung können entsprechend den Vorgaben der Integra-
tiven Förderung gemäss der Verordnung über die Förderangebote individuelle Anpassungen 
bei den Lernzielen in Absprache mit den Erziehungsberechtigten und der Lehrperson vorge-
nommen werden. 
 
Für alle Sonderschulen gilt wie im Regelklassenbereich die Unterrichtszeit pro Lektion von 
45 Minuten. Zwischen zwei Lektionen ist eine Pause von fünf Minuten einzubeziehen. Pau-
sen dürfen nicht zur Lektionsdauer angerechnet werden. 
 
Die Klassen werden im Rahmen der vorgeschriebenen Klassengrössen nicht aufgeteilt. Im 
Sonderschulbereich findet kein Halbklassenunterricht statt. Überdurchschnittliche Klassen-
grössen werden mit den zur Verfügung gestellten Lektionen berücksichtigt. Die zur Verfü-
gung stehenden Unterrichtspensen orientieren sich an der Anzahl Lernende, der Schulstufe, 
der Behinderungsart und dem Behinderungsgrad der Lernenden. 



2. Stundentafeln der Oberstufe und Werkstufe der Sonderschulen  
 
Bei der Gestaltung der Wochenstundentafeln wurden die Besonderheiten der Sonderschulen 
für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung berücksichtigt. 
Spätestens ab der Oberstufe werden in der Regel Jugendliche im schulbildungsfähigen Be-
reich und Jugendliche im praktischbildungsfähigen Bereich in eigenen Klassen geschult. 
Für Schülerinnen und Schüler, deren individuelle Förderung eine andere zeitliche Gewich-
tung der Unterrichtsbereiche verlangt, kann in Absprache mit den Erziehungsberechtigten 
und der Schulleitung von der vorgegebenen Verteilung der Lektionen auf die Unterrichtsbe-
reiche und Fächer abgewichen werden. Den betreffenden Schülerinnen und Schülern muss 
aber eine bezüglich des zeitlichen Umfangs der Wochenstundentafel gleichwertige Förde-
rung gewährt werden. 
Auf der Ober- und Werkstufe soll die zeitliche Gewichtung der Unterrichtsbereiche und der 
Fächer den Anforderungen Rechnung tragen, die die künftige praktische Tätigkeit an die 
Schülerin oder den Schüler stellen wird. 
 
 
 
 
3. Individuelle Therapielektionen und heilpädagogische Einzelförderung 
 
Therapielektionen und heilpädagogische Einzelförderung sind in der Regel innerhalb der 
Unterrichtszeit anzubieten. 
 
 
 
 
Stundentafel für die Primarstufe 
 

 1. – 6. Klasse   

Unterrichtsbereich Fächer Lekt./Wo. Lekt./Jahr 
min.   max. 

Kognitive  
Förderung /  
Alltagsbewältigung 

Sprache 
Mathematik 
Mensch & Umwelt 
Lebenspraktischer Unterricht
Ethik und Religionen 

15 
 
 
 

(1) 

450     525 
 
 
 
(30    35) 

Gestaltung und  
Musik 

 

Bildn. Gestalten 
Techn. Gestalten 
Musik 
Rhythmik 

8 
(4) 

240     280 
(120    140) 

 

Sport Sport 3 90     105 

Total Unterrichtslektionen der Lernenden 26  

Religionsunterricht* 1 30     35 
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Stundentafel für die Sekundarstufe I (Ober- und Werkstufe) 
 

 7. – 10. Klasse   

Unterrichtsbereich Fächer Lekt./Wo. Lekt./Jahr 
min.   max. 

Kognitive  
Förderung /  
Alltagsbewältigung 

 

 

Sprache 
Mathematik 
Mensch & Umwelt 
Hauswirtschaft 
Berufsberatung 
Lebenspraktischer Unterricht 

16 
 
 

(4 - 6) 

480     560 
 
 
(120    210) 

Gestaltung und  

Musik 

Bildn. Gestalten 
Techn. Gestalten 
Musik 
Rhythmik 

13 
(8) 

390     455 
(240    280) 

Sport Sport 3 90     105 

Total Unterrichtslektionen der Lernenden 32  

Religionsunterricht* 1 30     35 

 
* Der Religionsunterricht wird im Auftrag der entsprechenden Glaubensgemeinschaft  
von einer Fachperson erteilt. 
 
 
 
 
Stundentafel für das Berufswahljahr 
 
Das Berufswahljahr ist ein Zwischenjahr für Jugendliche, die nach der obligatorischen Schul-
zeit auf Grund ihrer Behinderung noch nicht beruflich eingegliedert werden können. Es dient 
zur Förderung der Berufswahlreife, dem Ausfüllen von schulischen Lücken und der Förde-
rung des Arbeitsverhaltens. 
 
 
 
 
Projektunterricht:  
 
Im Berufswahljahr wird in der Regel ein grosser Teil des Unterrichts projektartig geführt, da 
die sonderpädagogische Förderung an die besonderen Interessen und Arbeitsweisen der 
Jugendlichen angepasst werden muss. Aus diesem Grund wird das Gefäss für den Projekt-
unterricht in der Wochenstundentafel des Berufswahljahrs nicht speziell erwähnt und die 
Lektionenzahl der einzelnen Fächer innerhalb der Unterrichtsbereiche ist sehr offen gehal-
ten. 
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Stundentafel für das Berufswahljahr 
 

 Berufswahljahrklasse   

Unterrichtsbereich  Lekt./Wo. Lekt./Jahr 
min.   max. 

Sprache Deutsch 
Französisch 
Englisch 
Italienisch 

14 420     490 

Mathematik 

 

Mathematik 
Techn. Zeichnen 
Informatik 

  

Mensch & 

Umwelt 

Lebenskunde 
Geschichte 
Geografie 
Naturlehre 

  

Handwerklich-tech-
nische Förderung 

 

Bildn. Gestalten 
Techn. Gestalten 
Hauswirtschaft 
Montagearbeiten 
Betriebspraktikas 

15 450     525 

Sport Sport 3 90     105 

Total Unterrichtslektionen der Lernenden 32  

Religionsunterricht* 1 30     35 

 
* Der Religionsunterricht wird im Auftrag der entsprechenden Glaubensgemeinschaft  
von einer Fachperson erteilt. 
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Enseignement préscolaire et primaire 
Grille-horaire générale pour l’école enfantine et l’école primaire 

 Ecole enfantine Ecole primaire 

Horaire des élèves 1re 2e 1re 2e 3e 4e 5e 

Horaire obligatoire pour tous 10.5 21 23 25 26 28 28 

Petite classe inscrite à l'horaire - - 2 1 1 1 1 

Total 10.5 21 25 26 27 29 29 

Horaire des enseignant-e-s 1re 2e 1re 2e 3e 4e 5e 

Horaire général de la classe 10.5 21 25 26 27 29 29 

Périodes à disposition pour des 
obligations particulières du type 
socio-éducatif 

2 4 4 3 2 - - 

Total 12.5 25 29 29 29 29 29 

 



Grille-horaire hebdomadaire pour l’école primaire 

Groupes de disciplines – disciplines 1re 2e 3e 4e 5e 

Français - écriture (FE) 
!" Ecriture  1 

   

!" Expression et réception du message oral 
!" Expression et réception du message écrit 
!" Elocution 

13 9 8 9 9 
!" Vocabulaire 
!" Orthographe 
!" Grammaire 
!" Conjugaison 

     

Mathématiques (MA)  5 6 6 6 

Langue 2 (L2)   1 2 2 

Connaissance de l’environnement (CE) 
!" Géographie 
!" Histoire 
!" Sciences naturelles 

2 2 3 3 3 

Education artistique (EA) 
!" Activités créatrices manuelles 
!" Activités créatrices sur textiles 
!" Education musicale 

5 5 5 5 5 

Education physique (EP) 3 3 3 3 3 

Horaire général 23 25 26 28 28 

Petite classe 2 1 1 1 1 

Total 25 26 27 29 29 

 2



GRILLE HORAIRE 2010-2011

Charge horaire des élèves et répartition des disciplines dans l'enseignement secondaire 1

La grille horaire est définie par arrêté du Conseil d'Etat du 17 mars 2010 et entrera en vigueur dès l'année scolaire 2010-2011.

Disciplines OR TR1) MA MO PP MA MO PP MA MO PP
Français FRA 6 7 5 6 6 5 6 6 5 6 6
Allemand ALL 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3
Anglais2) ANG 2 2 2 3 3 3 3 3
Mathématiques MAT 5 6 5 5 6 5 5 6 4 5 6
Mathématiques niveau 2 MAT+ 13)

Sciences de la nature SCN 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Histoire HIS 2 2 2 2 2 2 1 1
Géographie GEO 2 2 2 1 1 2 2 2
Langues et cultures de l'Antiquité LCA 3 2
Monde contemporain et citoyenneté MCC 3 3 3
Informatique INF 1 1 1
Education visuelle et artistique EVA 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
Activités créatrices manuelles ACM 2 2 2 2 2 2 2 3
Education musicale EMU 1 1 1 2 2 1
Economie familiale EFA 2 2 2
Education physique et sportive EPS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Formation générale (Education aux choix) FGE 0,5 0,5 0,5
Options tronc commun OTC 2
Répétitoire REP 1 1

CHOIX OS
4)

Langues anciennes OLA 4
Langues modernes5) OLM 4
Sciences exp (math niveau 2) OSE 3
Sciences humaines OSH 4

30 30 31 31 32 31.5 31.5 32.5 32/33 30 31
Activités complémentaires facultatives ACF

2) L'italien est en option pour les élèves de 9MO.

4) Concernant les options spécifiques (OS), ne considérer qu'une ligne de la zone grisée pour le total.
5) OLM: italien ou espagnol.

3) Le niveau 2 de mathématiques (MAT+) est obligatoire lors du choix de l'OSE. Il est offert, en plus, avec les options OLA, OLM 
   et OSH.

1) Le programme de référence des classes de transition (TR) correspond à celui des classes d'orientation (OR) à l'exception des 
   OTC et des 2 périodes de renforcement en français et en mathématiques.

6e

Quota de périodes sur la base des effectifs des degrés 7 à 9

9e8e7e
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Vollzugsverordnung 
zum Gesetz über die Volksschule 
(Volksschulverordnung) 

Änderung vom 27. März 20071 

Der Reg ierungsra t  von Nidwalden , 

gestützt auf Art. 64 Abs. 1 Ziff.1 der Kantonsverfassung, in Ausführung 
von Art. 76 des Gesetzes vom 17. April 2002 über die Volksschule 
(Volksschulgesetz)2 und von Art. 26 des Gesetzes vom 17. April 2002 
über das Bildungswesen (Bildungsgesetz)3, 

beschl iess t : 

I.  

Die Vollzugsverordnung vom 1. Juli 2003 zum Gesetz über die Volks-
schule (Volksschulverordnung)4 wird wie folgt geändert: 

§ 27 Abs. 1 Stundentafel, Unterrichtsfächer 

1 Die wöchentliche Unterrichtszeit der Primarschule wird gemäss der 
folgenden Stundentafel gegliedert: 

Fach / Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Ethik und Religion 1 1 1 1 1 1 

2. Mensch und Umwelt 4 4 4 4 4 4 

3. Sprachen:       

 - Deutsch 5 5 5 5 5 5 

 - Englisch   3 3 2 2 

 - Französisch      2 2 

4. Mathematik 5 5 5 5 5 5 

5. Gestalten / Musik / Bewegung       

 - Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 

 - Musik 2 2 1 1 

 - Technisches Gestalten 

} 6 } 6 

2 2 3 3 

 - Sport 3 3 3 3 3 3 



312.11  Volksschulverordnung 

2  

Fach / Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Lektionen je Woche  24 24 27 27 28 28 

zusätzliche individuelle Förderung gemäss 
§ 28 maximal 

2 2 2 2   

zusätzliche konfessioneller Religionsunterricht 
gemäss § 10 maximal 

1 2 2 2 2 2 

2 Die Grundausbildung des Schreibens geschieht in den ersten Schuljahren hauptsäch-
lich im Rahmen des Faches Deutsch. Die Pflege der Handschrift findet im Rahmen aller 
Unterrichtsfächer statt, insbesondere in den Fächern Deutsch, Mensch und Umwelt sowie 
Mathematik.  

 

§ 27a und § 27b  Aufgehoben 

§ 28 Abs. 5 Alternierender Unterricht, individuelle Förderung 

1 In der 1. – 4. Klasse kann der Unterricht in einzelnen Lektionen alterniert werden. Der 
Umfang des alternierenden Unterrichts beträgt in der 1. und 2. Klasse maximal fünf Lekti-
onen, in der 3. und 4. Klasse zwei Lektionen. 

2 Für die individuelle Förderung können in der 1. bis 4. Klasse je Woche bis zu zwei Lek-
tionen vorgesehen werden, während denen die Lehrperson mit einzelnen Schülerinnen 
und Schülern oder mit einer Gruppe arbeitet. 

3 Die Schulleitung entscheidet mit der Genehmigung des Stundenplans über den Anteil 
an alternierendem Unterricht beziehungsweise individueller Förderung in den einzelnen 
Abteilungen. 

4 Die Lehrperson legt fest, welche Schülerinnen und Schüler jeweils am individuellen 
Unterricht teilnehmen und informiert die betreffenden Kinder spätestens am Vortag. 

5 Wird der Fremdsprachenunterricht in Doppelklassen erteilt und be-
trägt die Abteilungsgrösse mehr als 16 Kinder, soll vom Schulträger für 
jede Fremdsprache der Besuch einer alternierenden Lektion ermöglicht 
werden. 

§ 83 Zuweisung zu den Niveaus in einzelnen Fächern 

1 Auf Beginn der Orientierungsschule erfolgt die Zuweisung zu den Niveaus in folgenden 
Fächern: 
1. Mathematik in der Kooperativen und Integrierten Orientierungsschule; 

2. Deutsch in der Integrierten Orientierungsschule; 
3. Französisch und Englisch in der Kooperativen und Integrierten 

Orientierungsschule. 

2 Für die Zuweisung zum Niveau A werden mindestens gute Leistungen vorausgesetzt. 

Wer diese Leistungen nicht erfüllt, wird dem Niveau B zugewiesen. 
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§ 144a Stundentafel 

§ 27 und § 83 in der Fassung vom 1. Juli 2003 gelten im Schuljahr 
2007/08 für die 6. Klasse. 

II. 

Diese Änderungen treten auf den 1. August 2007 in Kraft. 

 

Stans, 27. März 2007 REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 

 Frau Landammann 

     

 Landschreiber 

     
 
1 A 2007,    
2 NG 312.1 
3 NG 311.1 
4 NG 312.11 
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KANTON 
NIDWALDEN 

 

BILDUNGSDIREKTION  AMT FÜR VOLKSSCHULEN UND SPORT 

 

Stundentafel für die Orientierungsstufe  (ab SJ 2001/02)                        

 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse  

Angaben in 45’-Lektionen Pflichtfächer  Pflichtfächer Wahl- Pflichtfächer Wahl-  

pro Woche   Niv A Niv B fächer Niv. A Niv. B fächer  

Mensch und Umwelt 8  11  8   

 Lebenskunde / Beruf & 
Wirtschaft / 

Klassenstunde 

2  2  2  
 

 Geographie, Geschichte 
und Naturlehre 

6  5  6 2 
 

 Hauswirtschaft   4   4  

 Tastaturschreiben 
Informatik 

1 
 

 
 
1 

 
 

1 

 

        
Sprachen 10  10 7  10 7   

 Deutsch 4  4  4   

 Französisch 3  3 WP 3   3 WP 3   

 Englisch 3  3 WP 3  3 WP 3   

 Italienisch      3  

        
Gestalten, Musik und Sport  9  7  3 4-7  

 Musik 1  WP 2   2  

 Bildnerisches Gestalten 2  WP 2   2  

 Technisches Gestalten 3  2    3  

 Sport 3  3  3   

        
Mathematik 5  5  5   

 Mathematik 5  5  5   

 Technisches Zeichnen      2  

        
Summe Pflichtfächer 33  33   26 23   

Minimum Wahlfächer      8  

         
     

  Konfessioneller 

Religionsunterricht 
1 - 2  1 - 2  1 –2  

  

                 Abkürzungen: WP  = Wahlpflichtfach 



                 OW 
  



Erziehungsrat

Stundentafel 2005
für die Primarschule

Beschluss des Erziehungsrates
vom 25. Oktober 2004
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1. Ausgangslage

Gestützt auf die von der Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz (BKZ) am 3. Septem-
ber 2004 verabschiedete regionale Stundentafel erlässt der Erziehungsrat des Kantons
Obwalden am 25. Oktober 2004 die vorliegende Stundentafel 2005.

Einige Bestimmungen der alten Obwaldner Stundentafel vom 9. November 1994 wurden in
die Stundentafel 2005 eingearbeitet.

2. Zusammenfassung der Fächer in Fachbereiche

– Fachbereich A: Mensch und Umwelt: Religion und Ethik
Mensch und Umwelt

– Fachbereich B: Sprachen: Deutsch
Englisch
Französisch

– Fachbereich C: Gestaltung und Musik: Bildnerisches Gestalten
Musik
Technisches Gestalten

– Fachbereich D: Mathematik

– Fachbereich E: Sport

• Die Unterrichtszeit ohne konfessionellen Religionsunterricht über die ganze Primar-
schulzeit hinweg beträgt 160 Lektionen.
Für die Primarschulkinder wird der konfessionelle Religionsunterricht ab 2. Primarklas-
se mit einer Lektion pro Woche dotiert. Dies ergibt eine Lektionenzahl von insgesamt
165.

• Die Durchführung des konfessionellen Religionsunterrichts fällt in die Zuständigkeit der
Kirche. Die Schulgemeinden stellen die Infrastruktur für den Unterricht zur Verfügung.

• Die Gesamtlektionenzahl pro Klasse (ohne konfessionellen Religionsunterricht) wird wie
folgt festgelegt:

1. Klasse 24 Lektionen
2. Klasse 24 Lektionen
3. Klasse 27 Lektionen
4. Klasse 27 Lektionen
5. Klasse 29 Lektionen
6. Klasse 29 Lektionen
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3. Stundentafel 2005 für die Primarschule (in Lektionen à 45 Minuten pro Woche)

Lektionen

Fachbereich Fach 1 2 3 4 5 6 Total

Ethik und Religion 1 1 1 1 1 1 6

Mensch und Umwelt 4 4 4 4 4 4 24

Fachbereich A Total 5 5 5 5 5 5 30

Deutsch 5 5 5 5 5 5 30

Französisch 0 0 0 0 3 3 6

Englisch 0 0 3 3 2 2 10

Fachbereich B Total 5 5 8 8 10 10 46

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 2 2 12

Musik 2 2 2 2 1 1 10

Technisches Gestalten 2 2 2 2 3 3 14

Fachbereich C Total 6 6 6 6 6 6 36

D Fachbereich Mathematik 5 5 5 5 5 5 30

E Fachbereich Sport 3 3 3 3 3 3 18

24 24 27 27 29 29 160

konf. Religionsunterricht 0 1 1 1 1 1 5

24 25 28 28 30 30 165

Stundentafel Obwalden 2005 (Lektionen à 45' pro Woche)

Total PS mit konf. Religionsunterricht

Fächer Klasse 

A

Mensch und 

Umwelt

B

Sprachen

C

Gestalten und 

Musik

Total PS ohne konf. Religionsunterricht

Für die Schuljahre 2005/2006 bis 2007/2008 wird die Umsetzung der Stundentafel im An-
hang in den Tabellen 1 bis 3 dargestellt.

Als Hilfestellung für die Anwendung der Stundentafel in offener Form wird im Anhang die
auf Lektionsbasis erstellte Stundentafel in Tabelle 4 in Wochenminuten und in Tabelle 5 in
Jahresstunden umgerechnet und entsprechend dargestellt.
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4. Bestimmungen zur Stundentafel Primarschule

4.1 Grundsätzliches

Grundsätzlich kann der Unterricht auch im Sinne einer offenen Stundentafel erfolgen, damit
die Lernsequenzen situativ angemessen gestaltet werden können. Die Richtzeiten (Minuten
pro Woche, bzw. Stunden pro Jahr) sind aber verbindlich einzuhalten. Im Stundenplan sind
die Fächer mit dem Vermerk, zu welchem Fachbereich sie gehören, aufzuführen (z.B:
‚Deutsch B‘). Die Lehrpersonen sind für die Einhaltung der Unterrichtszeiten pro Fach und
Schuljahr verantwortlich, die Kontrolle obliegt den Schulleitungen und im Sinne einer Ober-
aufsicht dem Amt für Volks- und Mittelschulen.

4.2 Unterrichtszeit

Die wöchentliche Unterrichtszeit muss eingehalten werden. Kurzpausen und die grossen
Pausen am Vor- und Nachmittag gelten nicht als Unterrichtszeit.

Die Schulzeit (Schulbeginn und Schulschluss) wird vom Schulrat festgelegt. Die Blockzei-
tenregelung, Ferien und ausserordentliche freie Tage werden von den zuständigen kanto-
nalen Behörden festgelegt.

4.3 Fächer

Für Fächer, welche von Fachlehrpersonen erteilt werden oder die organisatorische Abspra-
chen voraussetzen, sind im Stundenplan fixe Termine einzutragen (konfessioneller Religi-
onsunterricht, Sport und Technisches Gestalten). Dies gilt auch für Fächer, die nicht von
der Klassenlehrperson erteilt werden können (z.B. Fremdsprachenunterricht, usw.).

Konfessioneller Religionsunterricht

Der konfessionelle Religionsunterricht wird von den kirchlichen Instanzen in Zusammenar-
beit mit der Schulleitung und den betroffenen Lehrpersonen festgelegt. Schulgottesdienste
finden auf Anordnung der Pfarreivorsteher statt. Katholische Schülerinnen und Schüler oh-
ne Dispens haben an den Schulgottesdiensten teilzunehmen, sofern diese in die Unter-
richtszeit des konfessionellen Religionsunterrichts fallen. Die Lehrpersonen haben keine
Aufsichtspflicht.

Technisches Gestalten

TG wird grundsätzlich koedukativ unterrichtet. Das Fach wird in der ganzen Primarstufe im
Halbklassenunterricht erteilt (durch Fach- und Klassenlehrpersonen).

4.4 Stundenplan / Wochenarbeitsplan

Die Lehrperson hat jährlich einen Stundenplan auszufertigen. Alle Fächer sind mit dem
Vermerk, zu welchem Fachbereich sie gehören, im Stundenplan einzutragen. Abweichun-
gen, die sich aus der Unterrichtsgestaltung im Sinne der offenen Stundentafel ergeben,
müssen nachweisbar mit Wochenarbeitsplänen innerhalb von zwei Wochen kompensiert
werden (ausgenommen Projektwochen und Schullager).

Schulleitung, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind darüber zu informieren. Wochen-
arbeitspläne sind den Schülerinnen und Schülern spätestens zu Beginn der Woche auszu-
händigen und von der Lehrperson bis zum Ende des Schuljahres aufzubewahren.
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4.5 Musikalische Grundschulung / Instrumentalunterricht

Die Durchführung der musikalischen Grundschulung soll in Absprache zwischen der Musik-
schulleitung und der Schulleitung der Gemeinden nach Möglichkeit während der regulären
Schulzeit erfolgen. Dasselbe gilt für den Instrumentalunterricht, sofern er den übrigen Un-
terricht nicht beeinträchtigt. Die Gemeinden können in Form von Projekten die musikalische
Grundschulung mit dem Musikunterricht verbinden und obligatorisch erklären. Allfällige
Mehrkosten fallen in diesem Fall aber zu Lasten der Gemeinden an.

4.6 Inkrafttreten

Diese Stundentafel tritt grundsätzlich auf den 1. August 2005 in Kraft. Sie ersetzt die Stun-
dentafel vom 9. November 1994.

Für die Schuljahre 2005/06, 2006/07, 2007/08 gelten infolge der stufenweisen Einführung
Übergangsstundentafeln, die im Anhang aufgeführt sind.

Sarnen, 25. Oktober 2004 Im Namen des Erziehungsrates:
Der Präsident: Hans Hofer
Der Sekretär: Hugo Odermatt



- 6 -

Anhang: Hilfstabellen zur Stundentafel 2005
(Übergangsstundentafeln und offene Stundentafel)

Tabelle 1: Übergangsstundentafel Schuljahr 2005/06
mit Anzahl Lektionen à 45‘ pro Woche

Tabelle 2: Übergangsstundentafel Schuljahr 2006/07
mit Anzahl Lektionen à 45‘ pro Woche

Tabelle 3: Übergangsstundentafel Schuljahr 2007/08
mit Anzahl Lektionen à 45‘ pro Woche

Tabelle 4: Stundentafel 2005 umgerechnet auf Minuten pro Woche
(als Hilfestellung für die Anwendung der Stundentafel in offener Form)

Tabelle 5: Stundentafel 2005 umgerechnet auf Stunden à 60‘ pro Jahr
(als Hilfestellung für die Anwendung der Stundentafel in offener Form)
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Übergangsstundentafel für die Primarschule 2005/06
in Lektionen à 45 Min. pro Woche:

Tabelle 1: Stundentafel 2005/2006 (Lektionen pro Woche)

Fächer Klasse Lektionen

Fachbereich Fach 1 2 3 4 5 6 Total

Ethik und Religion 1 1 1 1 1 1 6A
Mensch und

Umwelt
Mensch und Umwelt 4 4 4 5 5 5 27

Fachbereich A Total 5 5 5 6 6 6 33

Deutsch(& Schrift alte ST) 5 5 5 6 6 6 33B
Sprachen

Französisch 0 0 0 0 3 2 5

Englisch 0 0 3 0 0 0 3

Fachbereich B Total 5 5 8 6 9 8 41

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 2 3 13C
Gestalten und

Musik
Musik 2 2 2 2 1 1 10

Technisches Gestalten 2 2 2 3 3 3 15

Fachbereich C Total 6 6 6 7 6 7 38

D Fachbereich Mathematik 5 5 5 5 5 5 30

E Fachbereich Sport 3 3 3 3 3 3 18

Total PS ohne konf. Religionsunterricht 24 24 27 27 29 29 160

konf. Religionsunterricht 0 1 1 1 1 1 5

Total PS mit konf. Religionsunterricht 24 25 28 28 30 30 165

Stundendotation neue Stundentafel

Stundendotation alte Stundentafel/Übergang
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Übergangsstundentafel für die Primarschule 2006/07
in Lektionen à 45 Min. pro Woche:

Tabelle 2: Stundentafel 2006/2007 (Lektionen pro Woche)

Fächer Klasse Lektionen

Fachbereich Fach 1 2 3 4 5 6 Total

Ethik und Religion 1 1 1 1 1 1 6A
Mensch und

Umwelt
Mensch und Umwelt 4 4 4 4 5 5 26

Fachbereich A Total 5 5 5 5 6 6 32

Deutsch(& Schrift alte ST) 5 5 5 5 6 6 32B
Sprachen

Französisch 0 0 0 0 3 3 6

Englisch 0 0 3 3 0 0 6

Fachbereich B Total 5 5 8 8 9 9 44

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 2 2 12C
Gestalten und

Musik
Musik 2 2 2 2 1 1 10

Technisches Gestalten 2 2 2 2 3 3 14

Fachbereich C Total 6 6 6 6 6 6 36

D Fachbereich Mathematik 5 5 5 5 5 5 30

E Fachbereich Sport 3 3 3 3 3 3 18

Total PS ohne konf. Religionsunterricht 24 24 27 27 29 29 160

konf. Religionsunterricht 0 1 1 1 1 1 5

Total PS mit konf. Religionsunterricht 24 25 28 28 30 30 165

Stundendotation neue Stundentafel

Stundendotation alte Stundentafel/Übergang
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Übergangsstundentafel für die Primarschule 2007/08
in Lektionen à 45 Min. pro Woche:

Tabelle 3: Stundentafel 2007/2008 (Lektionen pro Woche)

Fächer Klasse Lektionen

Fachbereich Fach 1 2 3 4 5 6 Total

Ethik und Religion 1 1 1 1 1 1 6A
Mensch und

Umwelt
Mensch und Umwelt 4 4 4 4 4 5 25

Fachbereich A Total 5 5 5 5 5 6 31

Deutsch(& Schrift alte ST) 5 5 5 5 5 6 31B
Sprachen

Französisch 0 0 0 0 3 3 6

Englisch 0 0 3 3 2 0 8

Fachbereich B Total 5 5 8 8 10 9 45

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 2 2 12C
Gestalten und

Musik
Musik 2 2 2 2 1 1 10

Technisches Gestalten 2 2 2 2 3 3 14

Fachbereich C Total 6 6 6 6 6 6 36

D Fachbereich Mathematik 5 5 5 5 5 5 30

E Fachbereich Sport 3 3 3 3 3 3 18

Total PS ohne konf. Religionsunterricht 24 24 27 27 29 29 160

konf. Religionsunterricht 0 1 1 1 1 1 5

Total PS mit konf. Religionsunterricht 24 25 28 28 30 30 165

Stundendotation neue Stundentafel

Stundendotation alte Stundentafel/Übergang
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Neue Stundentafel 2005 für die Primarschule in Minuten pro Woche:

Tabelle 4: Stundentafel Obwalden 2005 (Minuten pro Wo-
che)

Fächer Klasse Lektionen

Fachbereich Fach 1 2 3 4 5 6 Total

Ethik und Religion 45 45 45 45 45 45 270A
Mensch und

Umwelt
Mensch und Umwelt 180 180 180 180 180 180 1'080

Fachbereich A Total 225 225 225 225 225 225 1'350

Deutsch 225 225 225 225 225 225 1'350B
Sprachen

Französisch 0 0 0 0 135 135 270

Englisch 0 0 135 135 90 90 450

Fachbereich B Total 225 225 360 360 450 450 2’070

Bildnerisches Gestalten 90 90 90 90 90 90 540C
Gestalten und

Musik
Musik 90 90 90 90 45 45 450

Technisches Gestalten 90 90 90 90 135 135 630

Fachbereich C Total 270 270 270 270 270 270 1’620

D Fachbereich Mathematik 225 225 225 225 225 225 1’350

E Fachbereich Sport 135 135 135 135 135 135 810

Total PS ohne konf. Religionsunterricht 1’080 1’080 1’215 1’215 1’305 1’305 7’200

konf. Religionsunterricht 0 45 45 45 45 45 225

Total PS mit konf. Religionsunterricht 1’080 1’125 1’260 1’260 1’350 1’350 7’425
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Neue Stundentafel 2005 für die Primarschule in Stunden (60‘) pro Jahr:

Tabelle 5: Stundentafel Obwalden 2005 (Stunden pro
Jahr)

Fächer Klasse Lektionen

Fachbereich Fach 1 2 3 4 5 6 Total

Ethik und Religion 30 30 30 30 30 30 180A
Mensch und

Umwelt
Mensch und Umwelt 120 120 120 120 120 120 720

Fachbereich A Total 150 150 150 150 150 150 900

Deutsch 150 150 150 150 150 150 900B
Sprachen

Französisch 0 0 0 0 90 90 180

Englisch 0 0 90 90 60 60 300

Fachbereich B Total 150 150 240 240 300 300 1’380

Bildnerisches Gestalten 60 60 60 60 60 60 360C
Gestalten und

Musik
Musik 60 60 60 60 30 30 300

Technisches Gestalten 60 60 60 60 90 90 420

Fachbereich C Total 180 180 180 180 180 180 1’080

D Fachbereich Mathematik 150 150 150 150 150 150 900

E Fachbereich Sport 90 90 90 90 90 90 540

Total PS ohne konf. Religionsunterricht 720 720 810 810 870 870 4’800

konf. Religionsunterricht 0 30 30 30 30 30 150

Total PS mit konf. Religionsunterricht 720 750 840 840 900 900 4’950



 

 

 

AMT FÜR VOLKS- UND MITTELSCHULEN 

 

 

 

 

 

Stundentafel 2007 
für die 
Orientierungsschule  
 

 

 

Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel für die 
Orientierungsschule vom 13. März 2007 

Der Regierungsrat des Kantons Obwalden, 

gestützt auf Artikel 91 und Artikel 121 Absatz 3 Buchstabe c des Bildungs-
gesetzes vom 16. März 2006, 

beschliesst: 

Art. 1 Stundentafel 

Es wird die Stundentafel für die Orientierungsschule gemäss Anhang 

erlassen. 

Art. 2 Aufhebung bisherigen Rechts 

Die vom Erziehungsrat erlassene Stundentafel für die Orientierungsstufe 
(ORST) vom 26. Oktober 2000 wird aufgehoben. 

Art. 3 Inkrafttreten 

Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. August 2007 in Kraft. 

Sarnen, 13. März 2007 Im Namen des Regierungsrats 
Landammann: Hans Wallimann 
Landschreiber: Urs Wallimann 

 



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Kanton Obwalden 2 

Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel für die Orientierungsschule 2007 

Anhang zu den Ausführungsbestimmungen  
über die Stundentafel für die Orientierungsschule 

I. Stundentafel für die Orientierungsschule (OS) 

 

Fächergruppe /Fach 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 

Angaben in 45-Minuten-
Lektionen pro Woche 

 
P 

 
W 

 
P 

 
W 

 
P 

 
W 

       

Sprachen 10  10   6  

Deutsch  4   4   3  

Französisch  3   3  31; WP 

Englisch  3   3  31; WP 

Mathematik  5   5   5  

Mensch und Umwelt  9  12  11  

Lebenskunde (inkl. Klassen-
stunde) 

 2   3   1  

Geografie / Geschichte  3   3   4  

Naturlehre  3   2   3  1 

Hauswirtschaft    4   3  

Tastaturschreiben  1      

Informatik     1   1 

Gestalten/Bewegen/Musik  9   6      6 

Bildnerisches Gestalten  2  2 WP 2 WP 

Technisches Gestalten  3  2 WP 2 WP 

Musik  1   1   1  

Sport  3   3   3  

Projektunterricht und  
Abschlussarbeit 

        2 

Total 33  33  30  

       

Differenzierungsstunden       

Sprache / Mathematik 1-2 1-2 1-2 

Konfessioneller Unterricht 1 1 1 

Legende: 

P = Pflichtfach; W = Wahlfach; WP = Wahlpflicht 
1  = 9. Schuljahr: Jede Schülerin und jeder Schüler hat mindestens eine Fremdsprache zu belegen. Die 

Schülerinnen und Schüler sind durch die Lehrpersonen vorgängig über allfällige künftige schulische 
und berufliche Konsequenzen ihres diesbezüglichen Entscheides in Kenntnis zu setzen. 
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Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel für die Orientierungsschule 2007 

II. Ergänzende Bestimmungen 

1. Hauswirtschaft: 

 Der Hauswirtschaftsunterricht wird in der Regel koedukativ erteilt. Im 
neunten Schuljahr sind diesem Fach drei Lektionen pro Woche zugeteilt. 
Diese Lektionen sollen in einem flexiblen 4er/2er-Lektionsblock in 
regelmässigem Wechsel angeboten werden. Kombinationen mit andern 
Fächern sind möglich. In den Lektionenzahlen ist die Essenszeit für 
Schülerinnen und Schüler miteingerechnet. Auch für die Lehrperson gilt 
die Essenszeit als Arbeitszeit. 

2. Informatik: 

 Der Einbezug der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) 
in den Unterricht aller Fächer ist durch die «Ergänzung zu den 
Lehrplänen ICT an der Volksschule» geregelt (ERB vom 27.01.2004). 
Das Freifach Informatik vermittelt vertiefte Kenntnisse aus diesem 
Bereich gemäss obengenannten Ergänzungen zu den Lehrplänen. Das 
Fach wird in der Regel blockweise unterrichtet. 

3. Wahlfächer: 

 Alle in der Stundentafel unter den Rubriken "Wahl" aufgeführten Fächer 
sind anzubieten. Den Gemeinden bleibt es überlassen, weitere Fächer 
(Freifächer) anzubieten. In der Regel ist ein Wahlfach durchzuführen, 
wenn es von mindestens sechs Schülerinnen oder Schülern belegt wird. 

4. Projektunterricht in der 9. Klasse: 

 Im Projektunterricht lernen Schülerinnen und Schüler, wie man 
selbstständig ein Projekt plant und durchführt. Neben einfachem 
Grundwissen im Projektmanagement werden Handlungskompetenzen 
geübt und Schlüsselqualifikationen für das Berufsleben erworben. Sofern 
möglich, soll klassenübergreifend gearbeitet werden. Das Gefäss soll 
möglichst halbtagsweise im Stundenplan eingesetzt werden. 

 In der Abschlussarbeit, einem Einzelprojekt, das auf die besonderen 
Interessen und Arbeitsweisen der Jugendlichen abgestützt ist, zeigen die 
Schüler und Schülerinnen, was sie in den neun Schuljahren gelernt 
haben. Gemäss Ausführungsbestimmungen über das Beurteilen in der 
Volksschule vom 11. Januar 2005 sind Abschlussarbeiten zu beurteilen 
und mit Noten im Schulzeugnis einzutragen. 

5. Differenzierungsstunden: 

 In den Fachbereichen Sprache und Mathematik werden Stütz- und 
Förderkurse angeboten. Dieses Unterrichtsgefäss dient dazu, sowohl 
schwächere Schülerinnen und Schüler zu stützen als auch begabtere 
Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. Diese Kurse werden bei 
der Berechnung der Pflichtstundenzahl des Schülers oder der Schülerin 
nicht angerechnet. Bei Bedarf können Lektionen semesterweise 
angeboten werden. Die Erteilung von Differenzierungsstunden wird dem 
Pflichtstundenpensum der Lehrperson angerechnet. 

6. Religionslehre: 

 Den öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen wird innerhalb der 
Stundentafel mit einer Lektion die notwendige Zeit für die Durchführung 
des konfessionellen Unterrichts eingeräumt. Zusätzlich werden diesem 
Unterrichtsbereich Zeitgefässe von ca. 20 Lektionen für Schulgottes-
dienste, Blockhalbtage usw. zur Verfügung gestellt. Die Ansetzung dieser 
zusätzlichen Lektionen erfolgt auf Beginn des Schuljahres durch die 
Leitung der Kirchen in Absprache mit der Schulleitung. Schülerinnen und 
Schüler, welche aufgrund einer Dispens an diesen zusätzlichen 
Veranstaltungen nicht teilnehmen, besuchen ein Schulangebot. 
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Ausführungsbestimmungen über die Stundentafel für die Orientierungsschule 2007 

7. Dispensationsmöglichkeiten: 

a. Schüler und Schülerinnen mit individuellen Lernzielen: 

In begründeten Fällen können Schülerinnen und Schüler mit 
individuellen Lernzielen von einzelnen Fächern auf Antrag der 
Lehrperson und im Einverständnis der Eltern durch die Schulleitung 
dispensiert werden. 

b. Schüler und Schülerinnen nichtdeutscher Muttersprache: 

Insbesondere fremdsprachige Schülerinnen und Schüler, die erst in 
späteren Jahren in die Schweiz kamen und noch keine Französisch- 
oder Englischvorkenntnisse aus der Mittelstufe mitbringen, können 
vom Fremdsprachenunterricht (ein oder zwei Fächer) dispensiert 
werden. Ausfälle im Fremdsprachenunterricht müssen mit zusätz-
lichem Deutschunterricht kompensiert werden. Dispensen werden auf 
Antrag der Lehrperson und im Einverständnis mit den Eltern durch die 
Schulleitung erteilt. 

c. Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen im sprach-
lichen Bereich: 

In Ausnahmefällen können Schülerinnen und Schüler mit 
Teilleistungsschwächen im sprachlichen Bereich auf Antrag der 
Lehrperson und mit Einverständnis der Eltern durch die Schulleitung 
vom Besuch des Unterrichts in einer zweiten Fremdsprache 
dispensiert werden. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler nutzen 
die frei gewordene Zeit für individuelles und selbstständiges 
Aufarbeiten des restlichen Schulstoffes. 

 



KANTONSSCHUEL OBWALDEN STUNDENTAFEL 
 
 

 Fächer Lekt. 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.  4. Kl.  5. Kl.  6. Kl. 

         A Grundlagenfächer 143 22 22 29 28 22 20 
1 Deutsch 25 4 4 5 4 4 4 

2 Französisch 19 3 3 3 3  4* 3 

3 Englisch 19 3 3 3 3 3 3 

4 Mathematik 23 4 4 5 3 4 3 

5a Biologie 6   3  3*   

5b Chemie 5    3 2  

5c Physik 5     3 2 

6a Geschichte  12 2 2 2 2 2 3 

6b Geografie 9 2 2 2 3   

6c Wirtschaft und Recht 4   2   2 

7a Musik 8 2 2 2 2   

7b Bildnerisches Gestalten 8 2 2 2 2   

B Schwerpunktfach ** 15    4 5 6 

1 Latein        

2 Italienisch        

3 Physik u. Anw. d. Math.        

5 Wirtschaft u. Recht        

6 Philos. u. Päd.-Psychol.        

C Ergänzungsfach 6     3 3 

2 Chemie        

3 Biologie        

6 Geographie        

11 Bild. Gestalten        

12 Musik        

D Matura-Arbeit 2     1 1 

E Feste Fächer  39 12 12 5 3 3 2 
 Handarbeit/Werken 3 3      

 Hauswirtschaft 3  3     

 Informatik 2  1   1  

 Naturlehre 6 3 3     

 Religion/Ethik 6 2 2 2    

 Textverarbeitung 1 1      

 Turnen 18 3 3 3 3 3 
 

3 

 Gesamttotal 205 34 34 34 35 35 33 

 
*  Eine Wochenstunde wird in Form eines einwöchigen Spezialprogrammes (z. B. 
 Schulverlegung) durchgeführt. 

** Ein Schwerpunktfach wird durchgeführt, wenn sich mindestens 5 Interessenten 
 angemeldet haben. Es werden pro Jahr höchstens 5 Züge geführt. 
 
 
1. August 2006/Wa 
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3. Rahmenbedingungen A B C D E l
l Gültigkeit

Der Bildungs- und Lehrplan gilt für:
Kindergarten, 1. und 2. Schuljahr
Primarschule, 3.–8. Schuljahr
Oberstufe, 9.–11. Schuljahr

In der Volksschule werden Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Lernvorausset-
zungen, Fähigkeiten und Bedürfnissen unterrichtet.

Die Schülerinnen und Schüler werden in Regelklassen unterrichtet. Für Kinder mit Schul-
schwierigkeiten werden unterstützende Massnahmen, begleitend zum Besuch der Regel-
klasse oder im Rahmen einer Kleinklasse, angeboten. Wenn notwendig, wird der Besuch einer
Sonderschule ermöglicht. Es können auch Klassen für die Integration fremdsprachiger Kinder
geführt werden.

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag ist in den Leitideen umschrieben. Er gilt für den Kinder-
garten, die Primarschule und die Oberstufe in gleichem Masse. Für die einzelnen Stufen
bestehen im Rahmen des Gesamtauftrags besondere Schwerpunkte.

Kindergarten l
Der Kindergarten unterstützt und fördert das Kind in seinen elementaren Entwicklungsschrit-
ten. Die Kinder lernen, sich in die Gemeinschaft zu integrieren, und entfalten gleichzeitig ihre
eigene Persönlichkeit. Vielfältige Spielformen und Betätigungen fördern die Kinder ganzheit-
lich. Im Umgang mit verschiedenen Materialien erwerben sie grundlegende Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Kenntnisse. Ihr Erfahrungsfeld und Erlebnisraum wird in Bezug auf ihre Her-
kunft, Familie und Kultur erweitert. Der Kindergarten erkennt Entwicklungsschwierigkeiten
einzelner Kinder und bietet Hilfen an.

Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Primarschule ermöglicht einen fliessenden
Übergang in die Unterstufe.
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l Primarschule

Die Primarstufe gliedert sich in:
Unterstufe (3.–6. Schuljahr)
Mittelstufe (7.–9. Schuljahr)

Es werden Ein- und Mehrklassenschulen geführt.

Der Übergang zwischen diesen Stufen ist fliessend. Die Lehrkräfte der verschiedenen Stufen
arbeiten zusammen.

Die Unterstufe orientiert sich am individuellen Entwicklungsstand jedes Kindes. Sie führt die
Kinder in Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten
im sprachlichen, musischen, handwerklichen und sportlichen Bereich. Dies geschieht sowohl
in der Auseinandersetzung mit der natürlichen und kulturellen Umwelt als auch in enger Ver-
bindung mit gestaltenden Tätigkeiten. Neben spielerischen Arbeitsformen beginnt systema-
tisches Lernen, welches durch Arbeits- und Lerntechniken unterstützt wird. Damit werden
Grundlagen zu einer guten Arbeitshaltung und zur Eigenverantwortung gelegt. Eine kind-
gemässe und anregungsreiche Lernatmosphäre und Lernumgebung erhalten und fördern die
Spontaneität und die Freude am Lernen und Entdecken. Beziehungen in Klasse und Schul-
haus bilden den Ausgangspunkt zur Pflege von Gemeinschaft und zur Förderung sozialer Ver-
antwortung.

Die Mittelstufe festigt und erweitert die Grundfertigkeiten, Kenntnisse und Arbeitstechniken.
Sie unterstützt die Entwicklung vom konkreten zum abstrakten Denken. Erkunden und Ent-
decken, die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit andern Menschen sowie mit der Umwelt
bilden wichtige Bestandteile des Unterrichts. In zunehmendem Masse erfolgt eigenständiges
und selbstverantwortetes Arbeiten und Lernen. Die Schülerinnen und Schüler beginnen,
bewusster über ihr Lernen und das Gelingen der Zusammenarbeit nachzudenken und zu
reden. Dies unterstützt die Entwicklung zu einer positiven Arbeitshaltung und Leis-
tungsbereitschaft. In verschiedenen sozialen Lernformen werden gegenseitige Rücksicht-
nahme und Konfliktbewältigung thematisiert und angeregt.

Nach der Primarstufe treten die Schülerinnen und Schüler in die Oberstufe über. Die Zu-
sammenarbeit zwischen den Lehrkräften beider Stufen ermöglicht einen fliessenden Über-
gang in die Oberstufe.

Unterstufe

Mittelstufe

l A B C D E Gültigkeit 3. Rahmenbedingungen
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Oberstufe l
Die Oberstufe (Sekundar- und Realschule) umfasst alle Schülerinnen und Schüler des
9.–11. Schuljahres. Die Gliederung der Oberstufe soll dazu beitragen, den Schülerinnen und
Schülern eine ihren Begabungen und Lernvoraussetzungen angemessene Bildung zu
ermöglichen.

Auf der Oberstufe wird den Jugendlichen geholfen, ihre Begabungen und Neigungen zu
erkennen und ihren weiteren Ausbildungsgang sinnvoll zu planen. Der Unterricht ermöglicht
eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fordert von den Schülerinnen und Schülern stu-
fengemässe und ihren Begabungen entsprechende Leistungen in der Sach-, Sozial- und
Selbstkompetenz. Die Jugendlichen erhalten zunehmend Gelegenheit, selbst gesetzte Ziele
anzustreben und persönliche Schwerpunkte zu setzen. Diese Erweiterung von Selbstständig-
keit und Selbsttätigkeit fördert eine zuverlässige Arbeitshaltung und die Bereitschaft für le-
benslanges Lernen. Soziale Lernformen festigen die Teamfähigkeit. Auf der Suche nach dem
eigenen Ich und bei der Beantwortung von Sinnfragen finden die Jugendlichen auf der Ober-
stufe Gelegenheiten, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und die Beziehungen
zu den Mitmenschen und der Umwelt zu vertiefen.

Die Oberstufe bereitet Schülerinnen und Schüler auf eine Berufsausbildung oder den Besuch
einer weiterführenden Schule (Sekundarstufe II) und auf die Bewältigung des Lebensalltags
vor.

Kleinklassen und integrative Schulungsformen in der Primarschule und Oberstufe l
Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich werden
in Regelklassen mit fördernden Massnahmen oder in Kleinklassen unterrichtet. Schwerpunk-
te und Zielsetzungen sind grundsätzlich dieselben wie für die entsprechenden Regelklassen,
wobei die Stärkung des Selbstvertrauens und der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zur
Umwelt im Vordergrund stehen. Inhalte und Methoden werden den individuellen Stärken und
Schwächen der Schülerinnen und Schüler angepasst.

Es werden folgende Typen von Kleinklassen unterschieden:

Kleinklassen (Einschulungsjahr /Einführungsklasse) für Kinder, die zum Zeitpunkt der Ein-
schulung Entwicklungsverzögerungen im Lern- und Sozialbereich aufweisen

Kleinklassen für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lern- und Leistungs-
bereich

Kleinklassen mit beschränkter Aufenthaltszeit (Kleinklasse ‹Time-out›) von höchstens
6 Monaten für Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe mit erheblichen Schwie-
rigkeiten in der Selbst- und Sozialkompetenz.

Für die Kleinklassen der Primarschule gelten die gleichen Lektionentafeln wie für die Regel-
klassen. In Kleinklassen der Oberstufe mit leistungsfähigeren Schülerinnen und Schülern kann
nach der Lektionentafel der Regelklasse unterrichtet werden.

Die Wiedereingliederung aus einer Kleinklasse in die Regelklasse wird immer wieder geprüft.
Die Kleinklassen der Oberstufe bereiten ihre Schülerinnen und Schüler auf eine Berufsausbil-
dung und auf die Bewältigung des Lebensalltags vor.

3. Rahmenbedingungen Gültigkeit A B C D E l



l 6 Ausgabe 2008

l A B C D E 3. Rahmenbedingungen

Fächertafel der Primarschule und Oberstufe l

lUnterrichtsbereiche

Im gesamten Unterricht erwerben Schülerinnen und Schüler Grundfertigkeiten und Orientie-
rungswissen und lernen in Sinn- und Anwendungszusammenhängen. Allen Fachbereichen
sind deshalb die zwei Unterrichtsbereiche Basisunterricht und Thematischer Unterricht über-
geordnet.

Die beiden Unterrichtsbereiche ergänzen sich gegenseitig: Die im Basisunterricht erworbenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten werden im Thematischen Unterricht geübt, vertieft und ange-
wendet. Umgekehrt gibt der Thematische Unterricht Hinweise auf Lernbedürfnisse im Basis-
unterricht.

Die Verknüpfung der beiden Unterrichtsbereiche erfordert die enge Zusammenarbeit zwi-
schen allen beteiligten Lehrpersonen.

l Fachbereiche

Der Lehrplan gliedert sich in folgende Fachbereiche:
Fächerübergreifendes Arbeiten
Mensch und Umwelt
Sprachen
Mathematik
Gestaltung
Musik
Sport

Wo nötig sind die Fachbereiche in Teilbereiche (siehe Rahmenbedingungen Seite 7) und Lern-
bereiche unterteilt. Die Lehrenden stellen Bezüge zwischen den Fachbereichen her.

Für die Bearbeitung von ganzheitlichen
Themen und für die Bewältigung und Ge-
staltung des täglichen Lebens sind Fertig-
keiten, Fähigkeiten und Wissen notwendig.
Im Basisunterricht werden intellektuelle,
gestalterische, musikalische, handwerkli-
che und sportliche Fähigkeiten und Fertig-
keiten erworben. Neben Lesen, Schreiben,
Rechnen werden die Arbeitstechniken der
einzelnen Fachbereiche erlernt und geübt.

Kinder und Jugendliche erleben die Welt
als Ganzheit und empfinden sich als Teil
von ihr. Im Thematischen Unterricht erfolgt
das Lernen in Sinn- und Anwendungszu-
sammenhängen. Lehrende und Lernende
setzen sich an exemplarisch ausgewählten
Themen mit elementaren Bildungsinhalten
aus allen Lebensbereichen auseinander.
Dabei werden die vielfältigen Wahrneh-
mungs-, Ausdrucks- und Verarbeitungs-
möglichkeiten gefördert.

Basisunterricht Thematischer Unterricht



Zusätzliche Fächer auf der Oberstufe l
Auf der Oberstufe (Sek/Real) werden folgende zusätzliche Fächer angeboten:

Arbeitsstunde
Tastaturschreiben/Informatik
Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht (MNU)
Angebote der Schule /Kirchen

Auf der Oberstufe (Kleinklassen) werden folgende zusätzliche Fächer angeboten:
Geometrisches Zeichnen (MNU)
Angebote der Schule /Kirchen
Tastaturschreiben/ Informatik
Englisch
Handarbeit /Werken

Überblick über die Fachbereiche und ihre Teilbereiche l
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3. Rahmenbedingungen Fächertafel der Volksschule A B C D E l

Unterrichtsbereiche Basisunterricht und Thematischer Unterricht

Mensch und
Umwelt

Räume und
Zeiten
Natur und
Technik
Individuum und
Gemeinschaft
Religion1

Deutsch
Deutsch für
Fremdsprachige
Englisch

Sprachen Mathematik Gestaltung Musik

Arithmetik/
Algebra
Funktionen/
Relationen
Geometrie

Bildnerische
Gestaltung
Handarbeit
Werken

Musik
Musikalische
Grundschule

Bezüge

1 In Verantwortung der Kantonalkirchen

Räume und
Zeiten
Natur und
Technik
Individuum und
Gemeinschaft
Religion1

Räume und
Zeiten
Natur und
Technik
Hauswirtschaft
Individuum und
Gemeinschaft
Religion1

Fachbereich
Fächerübergrei-
fendes Arbeiten

Unterstufe

Mittelstufe

Oberstufe

Lernen und
Arbeiten
ICT im
Unterricht

Lernen und
Arbeiten
ICT im
Unterricht

Arbeitsstunde
ICT im
Unterricht

Musik
Musikalische
Grundschule

Musik
Musikalische
Grundschule

Sport

Sport

Sport

Sport

Bildnerische
Gestaltung
Handarbeit
Werken

Bildnerische
Gestaltung
Handarbeit
Werken

Arithmetik/
Algebra
Funktionen/
Relationen
Geometrie

Arithmetik/
Algebra
Funktionen/
Relationen
Geometrie

Deutsch
Deutsch für
Fremdsprachige
Französisch
Englisch

Deutsch
Deutsch für
Fremdsprachige
Französisch
Englisch
Italienisch
Latein
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Primarstufe 
 
 
§ 8  a) Unterrichtszeit 

1 Im Sinne einer offenen Lektionentafel wird der Unterricht fächerübergreifend in fünf Blöcken mit 
entsprechenden Fachbereichen erteilt: 
Block A  Sprache und Umwelt  Block E  Fremdsprachen 
Block B  Gestalten, Sport, Musik  Block D*  Religionsunterricht 
Block C  Mathematik 
2 Die wöchentliche Unterrichtzeit für die einzelnen Klassen setzt sich gemäss nachstehender Lektio-
nentafel zusammen. Eine Lektion dauert 45 Minuten. 
3 Die Lehrperson bestimmt für die Blöcke A, B , und C die Unterrichtszeit innerhalb der vorgegebenen 
Zeitspannen. Für jede Klasse ist eine verbindliche Lektionenzahl festgelegt. 

 
Block Fachbereiche 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. 

A 
Deutsch 
Mensch & Umwelt 
Schrift  

9-11 10-12 11-13 11-13 9-11 9-11 

Englisch   2 2 2 2 
E 

Französisch     2 2 

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 2 2 

Technisches Gestalten 2 2 2 2 3 3 

Turnen und Sport  3 3 3 3 3 3 
B 

Musik 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

C Mathematik 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 

D* Religion 1 2 2 2 2 2 

 Total Lektionen 24-25 28 30 30 31 31 

* Der Religionsunterricht  ist kein obligatorischer Bestandteil der Lektionentafel. Er wird von den Landeskirchen organisiert 
und finanziert. 
 
 
§ 9  b) Verteilung der Unterrichtszeit 

1 Am Vormittag gilt die Blockzeitenregelung gemäss Verordnung. Die Unterrichtszeit umfasst vier 
Lektionen plus eine angemessene Pause. 
2 An Nachmittagen mit Unterricht ist eine Unterrichtszeit von zwei bis drei Lektionen anzusetzen, 
mit einer Pause nach der zweiten Lektion. Muss aus organisatorischen Gründen davon abgewichen 
werden, ist bei der Schulaufsicht eine Genehmigung einzuholen. 
3 Der Schulrat entscheidet nach Anhören der Lehrpersonen über das Alternieren in der ersten und 
zweiten Primarklasse. 
4 Bei kurzfristigen Schulausfällen hat der Schulträger für den ersten Tag eine Betreuung zu organi-
sieren. 
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Sekundarstufe I 
 
 
§ 16 Unterrichtszeit  

1 Die wöchentliche Unterrichtszeit für die einzelnen Klassen setzt sich gemäss nachstehender 
Lektionentafel zusammen. Eine Lektion entspricht 45 Minuten.  
 

1. 2. 3.  Klasse 
 
Fachbereiche 

Sek 
KOS 

Real Sek 
KOS 

Real Sek 
KOS 

Real 

     Obl WF Obl WF 
Sprachen         
- Deutsch 4 5/2E 4 5 5  7  
- Französisch 4 0/4WF 4 0/2WF 3-4  2-3 
- Englisch 3 3 3 3 3-4  2-3 
- Italienisch     

mind.   
3 

3  3 
Mathematik         
- Mathematik 6 6 6 6 7  7  
- Geom. Zeichnen      2  2 
Mensch & Umwelt         
- Lebenskunde 1 1 1 1 1  1  
- KL-Stunde 1 1 1 1 1  1  
- Naturlehre 2 2 2 2 2 2 2 2 
- Geografie/Gesch. 3 3 3 3 4  4  
- Tast./Informatik 1 1 0 1  2  2 
Musik, Gest., Sport         
- Musik 1 1 1 1  1-2  1-2 
- Bildn. Gestalten 2 2  2  2 
- Techn. Gestalten 3 3 

  
2 

  
3  2-3  2-3 

- Hauswirtschaft 0 0 4 4  2  2-4 
- Turnen und Sport 3 3 3 3 3  3  
     26  25  
Verbindliche  
Lektionenzahl 

34 33/35 34 33/35 32–34 32–34 

 KOS  =   Kooperative Sekundarstufe I WF  =   Wahlfachangebot 
 Obl  =  Obligatorische Lektionen E  =   Ersatz (für Französisch) 
 KL-Stunde  =  Klassenlehrerstunde Tast. =  Tastaturschreiben 
 
2 Die Schulaufsicht regelt Einzelheiten zur Umsetzung der Lektionentafel und kann zeitlich befristete 
Ausnahmen von der Lektionentafel bewilligen. 
3 Für den Religionsunterricht stellt die Schule den Landeskirchen innerhalb der Unterrichtszeit eine 
Lektion zur Verfügung. Der Schulrat kann eine Lösung mit Religionstagen oder -halbtagen anstelle 
von Einzellektionen bewilligen. Zusätzlich können die Landeskirchen in Absprache mit den Schulen 
bis zu 15 Lektionen für religiöse Bildung beanspruchen. Der Religionsunterricht und die Zusatzlekti-
onen werden von den Landeskirchen organisiert und finanziert. 
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Besondere Klassen 

(Auszug aus den Weisungen über das sonderpädagogische Angebot; SRSZ 613 .131) 
 
 
 
Kleinklassen 
 
 
§ 15  d) Unterrichtszeit 

1 Für die Kleinklassen der Primarstufe ist die Lektionentafel der entsprechenden Primarklassen weg-
leitend. Verbindlich gültig ist die Anzahl Lektionen je Klasse und Woche. 
 
 
2 Für die Werkschule bzw. Stammklasse C auf der Sekundarstufe I gilt die folgende Lektionentafel: 
 

Klassen 1 - 3 Minimum Maximum 

Sprachen  Deutsch, Französisch, Englisch  6 9 

Mathematik Mathematik 6 9 

Mensch und 
Umwelt 

Lebenskunde, Klassenlehrerstunde, 
Naturlehre, Geografie/Geschichte,  
Tastaturschreiben/Informatik 

7 11 

Musik, Gestalten 
und Sport 

Musik, Bildnerisches und Technisches Gestalten, 
Hauswirtschaft, Turnen und Sport 8 12 

 Total Lektionen 32 – 34 
 
 
3 Englisch und/oder Französisch werden nach den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 
individuell angepasst unterrichtet. 
4 Die Schulaufsicht regelt weiter gehende Details mittels Praxisweiser. 

 



                  TG 
  



 

Stundentafel Primarschule ab Schuljahr 2009/20101 
 
Allgemeine Bestimmungen 

1. Gestaltung des Unterrichts 
Die Stundentafel soll die Freiheit der Lehrerin oder des Lehrers in der Gestaltung 
des Unterrichtes nicht einengen. Sie ist als Richtlinie für die zeitliche Aufteilung des 
Unterrichts auf die einzelnen Fächer und Fachbereiche gedacht. Abweichungen, die 
sich aus der konkreten Unterrichtssituation ergeben, sind erlaubt. Massgebend ist 
das Erreichen der Lernziele. Insbesondere muss der Unterricht nicht in Einheiten zu 
45 Minuten aufgeteilt werden, da dies der Lernsituation der Kinder nicht entspricht. 
Über das Schuljahr hinweg sind die Zeitbudgets einzuhalten. Im Sinne eines ganz-
heitlichen Unterrichtes sind die einzelnen Bereiche so weit als möglich zu verknüp-
fen. Die Zahl der wöchentlichen Lektionen in den Fächern Sport sowie Werken und 
Gestalten ist verbindlich. 

2. Werken und Gestalten 
Der Unterricht in „Werken und Gestalten“ und „Textilarbeit/Werken“ wird in der Re-
gel im Halbklassenunterricht erteilt. Die zweite Lektion während des Halbklassenun-
terrichts in Textilarbeit/Werken kann für alle Fächer verwendet werden. 

3. Sport 
Der Sportunterricht ist in der Regel an drei verschiedenen Wochentagen zu erteilen. 

4. Pflichtstundenzahl und Halbklassenunterricht 
Die wöchentliche Pflichtstundenzahl der Schülerinnen und Schüler ist ab der 4. 
Klasse höher als die der Klassenlehrkräfte. In der 3. Klasse müssen neben „Textil-
arbeit/Werken“ drei, in der 4. bis 6. Klasse zwei Lektionen durch andere Lehrkräfte 
erteilt werden. Entsprechend kann in Halbklassen unterrichtet werden. 

5. Freifächer 
Die Schulbehörde bestimmt, welche Freifächer angeboten werden. 

6. Religionsunterricht 
Der Religionsunterricht wird von den Landeskirchen erteilt und zusammen mit den 
Schulträgern organisiert. Maximal 2 Lektionen pro Woche können während der or-
dentlichen Unterrichtszeit erteilt werden (vgl. §§ 11 und 12 der Verordnung des Re-
gierungsrates über die Volksschule und den Kindergarten vom 12. Dezember 1995). 

7. Abweichungen von der Stundentafel 
Abweichungen von der Stundentafel können von der Schulaufsicht bewilligt werden. 

8. Gültigkeit 
Diese Stundentafel gilt ab Schuljahr 2009/2010 für die 1.-3. Klassen, ab Schuljahr 
2010/2011 für die 1.-4. Klassen, ab Schuljahr 2011/2012 für die 1.-5. Klassen und 
ab Schuljahr 2012/2013 für alle Klassen. 

                                                      
1 Vom Regierungsrat erlassen mit RRB Nr. 199 vom 13. März 2007. 
 



Stundentafel Primarschule 
 
 
 
Fächerangebot 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. 
 
Deutsch 

 
5 

 
5 

 
6 

 
7 

 
6 

 
6 

Englisch   3 2 2 2 
Französisch     2 2 
Realien  3 4 4 5 5 5 
Mathematik 5 5 6 6 5 5 
Musische Fächer  4-8       
Musik   2 2 2 2 2 
Zeichnen und Gestalten  2 2 2 2 2 
Werken und Gestalten   1 1 1 1 1 
Textilarbeit/Werken  2 2 2 2 2 
Sport 3 3 3 3 3 3 
       
Pflichtlektionen  
für Schülerinnen und Schüler 
à 45 Minuten 

 
20-24

 
24 

 
29 

 
30 

 
30 

 
30 
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Stundentafel Primarschule fiJr Schulen mit Blockzei .. 
ten ab Schuljahr 2010/2011 1 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Gestaltung des Unterrichts 
Die Stundentafel soll die Freiheit der Lehrerin oder des Lehrers in der Gestaltung 
des Unterrichtes nicht einengen. Sie ist als Richtlinie für die zeitliche Auf teilung des 
Unterrichts auf die einzelnen Fächer und Fachbereiche gedacht. Abweichungen, die 
sich aus der konkreten Unterrichtssituation ergeben, sind erlaubt. Massgebend ist 
das Erreichen der Lernziele. Insbesondere muss der Unterricht nicht in Einheiten zu 
45 Minuten aufgeteilt werden, da dies der Lernsituation der Kinder nicht entspricht. 
Über das Schuljahr hinweg sind die Zeitbudgets einzuhalten. Im Sinne eines ganz" 
heitlichen Unterrichtes sind die einzelnen Bereiche so weit als möglich zu verknüp­
fen. Die Zahl der wöchentlichen Lektionen in den Fächern Sport sowie Werken und 
Gestalten ist verbindlich. 

2. Werken und Gestalten 
Der Unterricht in "Werken und Gestalten" und "TextilarbeitlWerken" wird in der Re­
gel im Halbklassenunterricht erteilt. Die zweite Lektion während des Halbklassenun­
terrichts in TextilarbeitlWerken kann für alle Fächer verwendet werden. 

3. Sport 
Der Sportunterricht ist in der Regel an drei verschiedenen Wochentagen zu erteilen. 

4. Pflichtstundenzahl und Halbklassenunterricht 
Die wöchentliche Pflichtstundenzahl der Schülerinnen und Schüler ist ab der 
4. Klasse höher als die der Klassenlehrpersonen. In der 3. Klasse müssen neben 
"TextilarbeitlWerken" drei, in der 4. bis 6. Klasse zwei Lektionen durch andere 
Lehrpersonen erteilt werden. Entsprechend kann in Halbklassen unterrichtet wer­
den. 

5. Freifächer 
Die Schulbehörde bestimmt, welche Freifächer angeboten werden. 

6. Religionsunterricht 
Der Religionsunterricht wird von den Landeskirchen erteilt und zusammen mit den 
Schulträgern organisiert. 

7. Abweichungen von der Stundentafel 
Abweichungen von der Stundentafel können von der Schulaufsicht bewilligt werden. 

8. Gültigkeit 
Diese Stundentafel gilt ab Schuljahr 2010/2011 für die 1.-4. Klassen, ab Schuljahr 
2011/2012 für die 1.-5. Klassen und ab Schuljahr 2012/2013 für alle Klassen. Bis 
zur Einführung der Blockzeiten gilt für 1. Klassen die bisherige Stundentafel ge­
mäss RRB Nr. 199 vom 13. März 2007. 

I Vom Regierungsrat erlassen mit RRB Nr. 750 vom 15. September 2009 



Stundentafel Primarschule 

Fächerangebot 1. KI. 2. KI. 3.KI. 4.KL 5. KI. 6.KI. 

Deutsch 5 5 6 7 6 6 
Englisch 3 2 2 2 
Französisch 2 2 

Realien 3-4 4 4 5 5 5 
Mathematik 5 5 6 6 5 5 
Musische Fächer 7-8 
Musik 2 2 2 2 2 

Zeichnen und Gestalten 2 2 2 2 2 

Werken und Gestalten 1 1 1 1 1 
Textilarbeit/Werken 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 

Pflichtlektionen 
für Schülerinnen und Schüler 

24 24 29 30 30 30 a 45 Minuten 

Stundentafel Primarschule Seite 2 
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Stundentafel Sekundarschule ab Schuljahr 2007/08 
 
vom Regierungsrat erlassen am 12. Dezember 2006 
 
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Gestaltung des Unterrichts 
Die in der Stundentafel für die einzelnen Fachbereiche vorgegebenen Zeit-
budgets sind verbindlich. Der Unterricht muss jedoch nicht stets in Einheiten 
zu 45 Minuten aufgeteilt werden. Anpassungen an die konkrete Unterrichtssi-
tuation sind erlaubt; massgebend ist das Erreichen der Lernziele.  Die Zahl 
der wöchentlichen Lektionen in den Fächern Sport, Werken und Gestalten 
sowie Hauswirtschaft  ist verbindlich. 

Eine Jahreslektion kann auch auf zwei Wochenlektionen während eines hal-
ben Jahres verlegt werden.  

2. Werken und Gestalten 
Das Fach „Werken und Gestalten“ gliedert sich in „Werken“ und „Textilar-
beit“. Die beiden Bereiche „Werken“ und „Textilarbeit“ nehmen etwa je die 
Hälfte der Unterrichtszeit ein. 

3. Hauswirtschaftsunterricht 
In der Regel wird der Unterricht koedukativ erteilt. Je nach örtlichen Voraus-
setzungen kann der Unterricht auch nach Geschlechtern getrennt erteilt wer-
den. 

4. Sport 
Der Sportunterricht ist in der Regel an drei verschiedenen Wochentagen zu 
erteilen.  

Der Unterricht ist in der Regel nach Geschlechtern getrennt zu erteilen. 

5. Dispensation 
Einzelne Schülerinnen und Schüler können - nach Rücksprache mit den El-
tern und unter Information der Schulaufsicht - von einzelnen Fächern dispen-
siert werden. Die nicht besuchten Lektionen müssen im gleichen Umfang 
durch den Besuch von anderen Fächern kompensiert werden. 

6. Wahlpflichtfächer 
Das System von Wahlpflichtfächern ermöglicht es den Schülerinnen und 
Schülern, einen Schwerpunkt gemäss den persönlichen Neigungen und Be-
gabungen zu bilden. Über die Detailgestaltung des Wahlpflichtangebotes 
entscheidet die Schule gemäss ihrem Profil. 

In Bezug auf die individuelle Wahl ist eine frühzeitige Beratung in Zusam-
menarbeit mit den Eltern notwendig. Die Belegung der Wahlpflichtfächer ist 
mit den Eltern schriftlich zu vereinbaren.  
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7. Fremdsprachen 

Für Schülerinnen und Schüler  der Sekundarschule Typ  E sind Französisch 
und Englisch Pflichtfächer. 

Für Schülerinnen und Schüler im Typ G ist mindestens eine Fremdsprache 
Pflichtfach. Mit schriftlicher Zustimmung der Eltern können sie ab dem 8. o-
der 9. Schuljahr auf den Unterricht in einer Fremdsprache zu Gunsten ande-
rer Fächer gemäss Angebot im Wahlpflichtbereich verzichten. 

8. Freifächer 
Die Wahlpflichtfächer werden auch als Freifächer angeboten. Die Schule be-
stimmt das Angebot weiterer Freifächer. Diese können mit angepasster 
Stundenzahl auch quartals- oder semesterweise angeboten werden. 

9. Religionsunterricht 
Der Religionsunterricht wird von den Landeskirchen erteilt und zusammen 
mit den Schulträgern organisiert. Maximal 2 Lektionen pro Woche können 
während der ordentlichen Unterrichtszeit erteilt werden (vgl. §§ 11 und 12 der 
Verordnung des Regierungsrates über die Volksschule und den Kindergarten 
vom 12. Dezember 1992). 

10. Abweichungen von der Stundentafel 
Abweichungen von der Stundentafel können in begründeten Fällen von der 
Schulaufsicht ausnahmsweise bewilligt werden. 

11. Inkrafttreten 
Diese Stundentafel gilt ab Beginn des Schuljahres 2007/2008. Für dritte 
Klassen darf im Schuljahr 2007/2008 noch die bisherige Stundentafel zur 
Anwendung gebracht werden. 
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Stundentafel Sekundarschule 

 

Fächerangebot 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 

Deutsch  4  4  4 

Lebenskunde / Berufswahlvorbereitung 1 1 1 

Französisch 4 1) 1) 

Englisch 3 1) 1) 

Mathematik  6 6 5 

Realien  5 5 7 

Geschichte2) 1 2 2 

Geografie2) 2 1 1 

Biologie2) 2 1 1 

Physik2)  1 1 

Chemie2)   2 

Zeichnen und Gestalten  2 2   

Musik  2 2   

Sport 3 3 3 

Werken und Gestalten  3   

Hauswirtschaft  4  

Wahlpflichtfächer  6 11-134) 

Pflichtlektionen  
für Schülerinnen und Schüler 
à 45 Minuten 

 
33 

 
33 

 
31-334) 

 

 

Wahlpflichtfächer 

Aus folgenden Bereichen müssen von der Schule Kurse angeboten werden: 

Französisch  31) 31) 

Englisch  31) 31) 

Mathematik, geometrisches Zeichnen, Na-
turwissenschaften 

  3-43) 

Werken und Gestalten  3 2-33) 

Zeichnen, Musik    2-33) 

Sport   25) 

Hauswirtschaft   2-43) 

Berufswahlvorbereitung   1-23) 

 

1)  2)  3)  4)  5)     Siehe folgende Seite 
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1) Für Schülerinnen und Schüler im Typ E sind Französisch und Englisch Pflichtfä-
cher. 

 Für Schülerinnen und Schüler im Typ G ist mindestens eine Fremdsprache Pflicht-
fach. Mit schriftlicher Zustimmung der Eltern können sie ab dem 8. oder 9. Schul-
jahr auf den Unterricht in einer Fremdsprache zu Gunsten anderer Fächer gemäss 
Angebot im Wahlpflichtbereich verzichten. 

2) Die angegebene Stundendotation in den einzelnen Fächern der Realien ist über 
die drei Jahre hinweg einzuhalten, Verschiebungen von einer Klasse in die andere 
sind möglich. 

3) Differenzierung durch die Schule. 
4) Die Schule kann generell, für bestimmte Gruppen oder für einzelne Schülerinnen 

und Schüler die Dotation im Wahlpflichtbereich und das Pflichtpensum im vorge-
gebenen Rahmen bestimmen. 

5) Schülerinnen oder Schüler, die Sport als Wahlpflichtfach wählen, haben 13 Lekti-
onen aus dem Wahlpflichtbereich zu belegen (persönliche Pflichtstundenzahl 33). 



Departement für Erziehung und Kultur 

 

 

 

 
 

562 2008 

Stundentafel Sonderklassen ab Schuljahr 2009/10 
 

vom Regierungsrat erlassen am 12. Mai 2009 
 

 
Allgemeine Bestimmungen 

Es gelten die gleichen allgemeinen Bestimmungen wie für die Primarschule und die Se-
kundarschule. 

Zusätzlich gilt: 

Zusammenarbeit innerhalb der Schule 

Wo es sinnvoll und möglich ist, wird eine Zusammenarbeit mit den Regelklassen der 
Schule angestrebt, sei es durch gemeinsamen Unterricht in einzelnen Fächern, sei es 
durch die Teilnahme einzelner Schülerinnen und Schüler am Regelunterricht, insbeson-
dere beim Fremdsprachenunterricht an der Primarschule und dem Niveau- oder Frei-
fachunterricht an der Sekundarschule. Bei allgemeinen Schulanlässen sind die Sonder-
klassen einbezogen. 

Inkrafttreten 

Diese Stundentafel gilt ab Beginn des Schuljahres 2009/2010.  

 

Stundentafel Sonderklassen 
 

 Primarschule Sekundarschule 

Fächerangebot 3. Kl. 4. - 6. Kl. 1., 2. Kl. 3. Kl. 

     

Deutsch     

Mathematik 15 16   

Realien      

* Englisch 3 2   

Sekundarstufe inklusive 

- Berufskunde 

- Fremdsprachen 

 

 18 

 

 

16 

 

 

Musik, Zeichnen und Gestalten  4 4 3 3 

Werken und Gestalten 4 5 5 5 

Hauswirtschaft   4  

Sport 3 3 3 3 

Wahlpflichtfächer    4 
 

Pflichtlektionen  
für Schülerinnen und Schüler 
à 45 Minuten 

26 / 29 28 / 30 33 31 

*Gilt nur für Schülerinnen und Schüler, welche über entsprechende Voraussetzungen verfügen 

und die Möglichkeit nutzen, den Englischunterricht zu besuchen. 
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Orario settimanale d’insegnamento

Ambiti d'insegnamento Ore settimanali Precisazioni

I ciclo II ciclo

LINGUA ITALIANA 5h 15' 4h 30' Nel I ciclo le attività specifiche di lingua italiana non dovranno
superare, di regola, la mezz'ora.

LINGUA FRANCESE
(seconda lingua)

— 1h55' Da suddividere in 3 momenti settimanali.

MATEMATICA 4h 30' 5h 15' Nel I ciclo le attività specifiche di matematica non dovranno
superare, di regola, la mezz'ora.

STUDIO DELL'AMBIENTE
(dimensione storico-geografica e
scientifica)

6h 45' 6h Fra le attività dedicate alla conoscenza dell'ambiente
rientrano anche quelle di altre discipline svolte in forma
integrata.

Educazione fisica 2h 15' 2h 15' In sedi sprovviste di palestra sono ammesse
eccezionalmente 2 lezioni (in luogo di 3) di cui una più
estesa.

Attività grafiche e
pittoriche, educazione ai
mass-media

2h 10' 1h Nel I ciclo sono comprese anche le attività grafiche
propedeutiche all'apprendimento della scrittura.

Attività creative 1h 30' 1h 30' Nessuna differenziazione di attività fra ragazzi e ragazze.

Canto e musica 45' 45' Da integrare con brevi momenti distribuiti durante la
settimana, dedicati soprattutto all'ascolto e al canto.

 EDUCAZIONE RELIGIOSA 45' 45'

 RICREAZIONI 2h 15' 2h 15' 15 minuti sia la mattina che al pomeriggio

 TOTALE 26h 10' 26h 10'



Piano orario settimanale della scuola media 
 
Materie                    Classi 
  I II III IV 
Italiano 6 5 6 6 (di cui 2 di labo) 
Francese 4 3 – – 
Tedesco – 3 3 3 
Inglese – – 3 3 
Storia e civica 2 2 2.5 2 
Geografia 2 2 2 2 
Matematica 5 5 5 5 
Scienze naturali 3 2 41 3 (di cui 2 di labo) 
Ed. visiva 2 2 2 – 
Ed. musicale 2 2 1 – 
Ed. alle arti plastiche 2 2 – – 
Ed. fisica 3 3 3 3 
Insegnamento religioso 1 1 1 1 
Ora di classe 1 1 0.5 1 
Opzione d’orientamento       2 
Opzione capacità 
espressive e tecniche 

      2 

Opzione latino – – 2 4 
Opzione francese     2 2 
Totale 33 33 33 33 

 

1Il corso di educazione alimentare per mezze sezioni, della durata di 12 settimane (48 ore in totale) è incluso nelle ore di 
scienze della classe III. 
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Stundentafel für die Primarstufe 
 (inkl. Einführungsklassen) 

 
Erziehungsratsbeschlüsse 115-08 und 116-08 vom 5. November 2008 

 

Fächer Lektionen (Zeitanteile Unterrichtszeit)  
 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. Total 

Deutsch (inkl. Schrift) 5 5 5 5 5/6 5/6 30 
Englisch   3 3 2 2 10 
Mathematik 5 5 5 5 5/6 5/6 30 
Mensch & Umwelt 4 4 4 4 4/5 4/5 24 
Ethik & Religion 1 1 1 1 1 1 6 
Musik 2 2 2 2 1/2 1/2 10 
Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 2 2 12 
Technisches Gestalten 2 2 2 2 3 3 14 
Sport 3 3 3 3 3 3 18 

Italienisch (Wahlpflicht)     (2*) (2*) (4*) 
Deutsch/Mathematik (Wahlpflicht)     (2*) (2*) (4*) 

Fachlektion (ganze Klasse) 0/1 0/1   0/1 0/1 2/4 
Alternierter Unterricht 4/5x 4/5x 2x 2x   12/14x 

Total Lektionen pro Woche 24-25 24-25 27 27 29 29 160-162  
Konfessioneller Religionsunterricht der Landeskirchen 

Religionsunterricht 1 1-2 1-2 1-2 1 1 max. 9 
 
 

 
Allgemeine Hinweise 
 
1.  Gewichtung der Lernbereiche 

Die Stundentafel gewichtet die Lernbereiche aus-
gewogen und unterstützt damit die Bildungsziele im 
Sinne von Art. 2 des Schulgesetzes (RB 10.1111). 
 
Sprachlicher Bereich  40 Lektionen    25.00% 
Mathematischer Bereich  30 Lektionen    18.75% 
Mensch-Natur-Mitwelt  30 Lektionen    18.75% 
Musischer Bereich  36 Lektionen    22.50% 
Sport  18 Lektionen    11.25% 
Wahlpflichtbereich    6 Lektionen      3.75% 
 

2.  Lektionszahl als Zeitanteil 

Die Lektionszahl definiert den Anteil eines Faches 
an der wöchentlichen Unterrichtszeit. Die Lehrper-
sonen achten auf eine den Lernenden angepasste 
Rhythmisierung. Sie tragen die Verantwortung für 
die Einhaltung der Zeitanteile in den einzelnen Fä-
chern. 

 

3.  Alternierter Unterricht (1.-4. Klasse) 

In Schulabteilungen mit 14 und mehr Schülerinnen 
und Schülern muss alterniert werden (Richtlinien für 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler von Fachab-
teilungen und von Wahlfächern vom 7. Mai 2008). 
 
In der 1. und 2. Klasse kann je nach Blockzeiten-
modell wahlweise vier- oder fünfmal alterniert wer-
den. 
Wird viermal alterniert, kann die wöchentliche Un-
terrichtszeit für die Schülerinnen und Schüler auf 25 
Lektionen erhöht werden. Es steht eine Fachlekti-
on zur Verfügung (bei einer Religionslektion). 
Wird fünfmal alterniert, darf die wöchentliche Un-
terrichtszeit für die Schülerinnen und Schüler 24 
Lektionen nicht übersteigen.  
 
4.  Fachlektionen  

Für manche Fächer sind eine minimale und eine 
maximale Lektionszahl vorgegeben. So bedeutet 
zum Beispiel Deutsch 5/6, dass mindestens 5 Lek-



tionen anzusetzen sind, jedoch 6 gehalten werden 
dürfen, indem eine Fachlektion dafür verwendet 
wird.  Die Lehrperson teilt die Fachlektionen nach 
den Bedürfnissen der Klasse entweder fix oder 
wechselnd den betreffenden Fächern zu. 
 
 
5.  Wahlpflichtfächer (5./6. Klasse) 
 
In der 5. und 6. Klasse müssen die Schülerinnen 
und Schüler eine Wahl treffen zwischen 
a) zwei Lektionen Italienisch (zusätzliches Fach) 
oder 
b) zwei Fachlektionen in Deutsch und/oder Mathe-
matik (mehr Lernzeit in bestehenden Fächern). 

Die Klassenlehrpersonen nehmen zu Beginn des 
zweiten Semesters der 4. bzw. der 5. Klasse die 
schriftlichen Anmeldungen der Eltern entgegen. Die 
Wahl gilt in der Regel für ein Schuljahr. 

Das Wahlpflichtfach Italienisch ist durchzuführen, 
wenn sich mindestens 5 Schülerinnen und Schüler 
dafür angemeldet haben (Richtlinien für die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler von Fachabteilungen 
und von Wahlfächern vom 7. Mai 2008. 
 
 
 

Hinweise zu einzelnen Fächern 
 
1.  Deutsch (inkl. Schrift) 
 
Schrift wird nicht als eigenes Fach unterrichtet; 
Schrift ist von der 1.-6. Klasse integrierter Bestand-
teil des gesamten Unterrichts, vor allem aber des 
Deutschunterrichts. Es ist speziell die Lehrplaner-
gänzung 2006 zu beachten.  
 
 
2.  Ethik und Religion  
 
Ethik und Religion ist als staatliches Bildungsange-
bot auf den Besuch durch alle Schülerinnen und 
Schüler ausgerichtet, ungeachtet ihrer kulturellen 
Herkunft und ihrer Religionszugehörigkeit. Der Un-
terricht beeinträchtigt die Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit nicht. Er ist klar zu unterscheiden vom 
Religionsunterricht der Landeskirchen. Dispensati-
onen wie früher vom Bibelunterricht sind bei Ethik 
und Religion nicht mehr möglich. 
 
Der Wechsel vom bisherigen Bibelunterricht zu 
Ethik und Religion erfolgt gestaffelt: 
auf Schuljahr 2008/09  für die 1.-4. Klasse, 
auf Schuljahr 2009/10  für die 5. Klasse, 
auf Schuljahr 2010/11  für die 6. Klasse. 
 
 
3.  Technisches Gestalten (TG) 

Die Klassenlehrperson und die Fachlehrerin TG 
tragen gemeinsam die Verantwortung für die Pla-
nung und Durchführung des Unterrichts im techni-
schen Gestalten. Sie sprechen die Organisations-

form, den Wechsel der Halbklassen und die Noten-
gebung miteinander ab. 
 
Schulabteilungen ab 14 Schülerinnen und Schüler 
müssen für den Unterricht in TG geteilt werden 
(Richtlinien für die Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler von Fachabteilungen und von Wahlfächern vom 
7. Mai 2008). 
 
 
4.  Sport 

Einer sinnvollen Verteilung der Sportlektionen auf 
die ganze Woche ist im Sinne von Gesundheit und 
Bewegung Beachtung zu schenken. 
 
In Ergänzung zum Sportunterricht führen die 
Schulen oder Klassen zusätzliche 
Schulsportangebote wie Sporttage und Sportlager 
durch (Artikel 1 Absatz 3 der bundesrätlichen 
Verordnung über die Förderung von Turnen und 
Sport vom 21. Oktober 1987). Zusätzliche 
Schulsportangebote können kompensiert werden, 
indem in der betreffenden Woche die regulären 
Sportlektionen gemäss Stundenplan für 
ausgefallene Lektionen in anderen Fächern 
eingesetzt werden.  
 
Die dritte Sportstunde darf ebenfalls verwendet 
werden für Rhythmik, Singspiele und Tanz, die 
sinnvollerweise in der Turnhalle durchgeführt wer-
den. 
 
 
5.  Religionsunterricht (kirchliches Angebot) 

Der Religionsunterricht wird von den kirchlichen 
Institutionen angeboten. Die Schulen haben den 
anerkannten Landeskirchen die erforderliche Zeit in 
den Stundenplänen einzuräumen. 

Die römisch-katholische Landeskirche beansprucht 
je eine Lektion in der 1., 5. und 6. Klasse und – je 
nach Pfarrei – eine oder zwei Lektionen in der 2. bis 
4. Klasse.  

Kann der Religionsunterricht der evangelisch-refor-
mierten Landeskirche nicht innerhalb der Schulzeit 
stattfinden, sind die Schülerinnen und Schüler zu 
dessen Besuch nötigenfalls vorzeitig aus dem Un-
terricht zu entlassen. 
 
 
Altdorf, 5. November 2008  
 

Erziehungsrat des Kantons Uri 

Der Präsident: Josef Arnold 
Der Sekretär: Dr. Peter Horat 
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Stundentafel für die Sekundar- und Realschule, 
für die integrierte und kooperative Oberstufe 

Erziehungsratsbeschluss vom 6. Dezember 2000 
Die Stundentafel tritt auf Schuljahr 2001/2002 in Kraft. 

 
Stundentafel 7. Schuljahr 8. Schuljahr 9. Schuljahr Min. Max. 
 S R S R S R   
Religion 1 1 1 1 1 1 3 3 
Lebenskunde/Berufswahl 1 1 1 1 1 1 3 6 
Deutsch 4 4 4 4 4 4 12 15 
Englisch 3 3 3 3 3 32 9 12 
Italienisch 31 31 31 31 31 32   
Französisch 4 31 4 31 4 32 12 15 
Mathematik 5 5 5 5 5 5 15 18 
Naturlehre (Bio, Ch, Ph) 2 2 2 2 2 2 6 10 
Geografie/Geschichte/ 
Staatskunde 3 3 3 3 3 3 9 12 

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2   4 6 
Musik 1 1 1 1 1 1 3 4 
Textiles Werken         2 2     2 6 
Nichttextiles Werken  2 2     2 6 
Hauswirtschaft   4 4   4 7 
Sport 3 3 3 3 3 3 9 9 
Maschinenschreiben        2 

Informatik        2 

Technisch Zeichnen        4 

Aktualitätenkunde        2 

Total im Klassenverband 33 29 33 29 27 23   

TG}  

 
 
Minimale Gesamtlektionenzahl: 
Maximale Gesamtlektionenzahl 

34 Lektionen 
36 Lektionen für die Schülerinnen und Schüler }

 
1 Wahlfächer 
2 Wahlpflichtfächer 
 
 
Erläuterungen im Anhang 
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Allgemeine Hinweise zu den Stundentafeln der Oberstufe des Kantons Uri 
 
1. Die Lektionendifferenz zwischen Total im Klassenverband und minimaler resp. maximaler Ge-

samtlektionenzahl kann mit der ganzen Klasse oder mit einem Teil der Stammklasse erreicht 
werden. Die Regelung betreffend der Mindestschülerzahlen ist zu beachten. 

 
2. Diese frei wählbaren Lektionen werden Hollektionen genannt. 
 
3. Der Schulrat hat dafür besorgt zu sein, dass alle Lehrkräfte gleichberechtigt die Lektionen je-

weils fürs nächste Schuljahr festlegen. 
 
4. Grundsätzlich sind die Gemeinden für die Einhaltung der Stundentafel besorgt. Das Schu-

linspektorat kontrolliert periodisch die Beachtung der Minimal-, resp. Maximalzahlen und erstellt 
eine Übersicht über die Hollektionen. 

 
5. Im weiteren gelten die Bestimmungen zur Jahresunterrichtszeit. 
 
 
 
Hinweise zu einzelnen Fächern 
 
Religion 
Eltern, die ihr Kind vom Religionsunterricht befreien wollen, reichen zu Beginn des Schuljahres ei-
ne schriftliche Erklärung an das zuständige Pfarramt ein (Art. 8 des Reglementes über die Absen-
zen und Beurlaubungen für Schülerinnen und Schüler). 
 
Lebenskunde/Berufswahl 
Auch in diesem Fach ist die minimale Lektionenzahl aufgeführt. Bei Bedarf können zusätzlich Hol-
lektionen eingesetzt werden. 
 
Musik 
Es kann ein Wahlfach Musik angeboten werden. Damit besteht die Möglichkeit, Bedürfnisse z.B. 
im Bereich der Chormusik abzudecken. 
 
Technisches Gestalten (TG) 
Es kann eine TG-Lektion von der 1. Oberstufenklasse in die 2. oder 3. Oberstufenklasse verlagert 
werden. Diese Lektion soll vorzugsweise in einer Doppellektion semesterweise angeboten werden. 
 
Sport 
Es kann in einem der drei Oberstufenjahre eine Lektion reduziert werden und u.a. durch Sport-
(halb)tage, Sportlager kompensiert werden (gemäss Weisungen des Sportinspektorats). Die Kom-
pensation ist gegenüber dem Sportinspektorat auszuweisen. 
 



Fremdsprachen 
Sekundarschule/Niveau A 

! Englisch und Französisch sind als obligatorische Fremdsprachen zu führen. 
! Italienisch muss mindestens als Wahlfach aus dem Gefäss der Hollektionen angeboten werden. 
! Anstelle der Wahlfachlösung kann das "Mehrmodell" mit drei obligatorischen Fremdsprachen 

(Englisch, Französisch, Italienisch) verwirklicht werden (ERB vom 23. Februar 2000). 

Realschule/Niveau B 

! Englisch ist als obligatorische Fremdsprache zu führen. Individuelle Dispensationen sind in be-
sonderen Fällen ausnahmsweise möglich. 

! Die Landessprachen Italienisch und Französisch sind als Wahlfächer aus dem Gefäss der Hol-
lektionen anzubieten. 

! Anstelle der Wahlfachlösung kann das "Mehrmodell" mit zwei obligatorischen Fremdsprachen 
(Englisch, Italienisch/Französisch) verwirklicht werden (ERB vom 23. Februar 2000). Individuel-
le Dispensationen von Italienisch oder Französisch sind gegeben. 

! In der 3. Realklasse haben die Schülerinnen und Schüler mindestens eine Fremdsprache zu 
belegen (Wahlpflicht). Dabei ist auf die Berufswahl ein besonderes Augenmerk zu richten. Zur 
Wahl stehen Englisch, Französisch und Italienisch. 

Werkschule 

! Englisch ist in der 1. und 2. Werkklasse als obligatorische Fremdsprache zu führen. Es müssen 
dabei mindestens drei Wochenlektionen pro Schuljahr eingesetzt werden, es können jedoch 
auch deren vier sein. Individuelle Dispensationen sind möglich. 

! Eine zweite Landessprache (Italienisch oder Französisch) kann als Wahlfach angeboten wer-
den. Im Einzelfall können Schülerinnen und Schüler den Unterricht in einer zweiten Landes-
sprache auf der Realstufe mitmachen. 

! Für die 3. Werkklasse gilt dieselbe Regelung wie für die 3. Realklasse. 

Modalitäten für den Wahlfach-, resp. Wahlpflichtfachbereich 

1. Die Lehrpersonen der 6. Primarklassen haben rechtzeitig (z.B. gleichzeitig mit der Zuwei-
sungsmitteilung) eine Umfrage bei den Eltern durchzuführen und die Anmeldungen für die 
Wahlfächer Italienisch und Französisch (Realschule/Niveau B) resp. für das Wahlfach Italie-
nisch (Sekundarschule/Niveau A) entgegenzunehmen. Die Bildungs- und Kulturdirektion stellt 
dafür ein Anmeldeformular zur Verfügung. 

2. Wird die erforderliche Zahl von Schülerinnen und Schülern erreicht, so ist ein Wahlfachkurs in 
der betreffenden Sprache zu führen. Es gilt Punkt 4 der Richtlinien für die Schülerinnen- und 
Schülerzahlen der Schulabteilungen (ERB vom 2. Dezember 1998). 

3. Wo die Mindestzahl an Schülerinnen und Schülern nicht erreicht wird, können Niveau A und Ni-
veau B resp. Jugendliche aus verschiedenen Schuljahren auch gemeinsam unterrichtet werden 
(zweiklassige Lerngruppe, z.B. drei Jugendliche aus dem 7. und vier aus dem 8. Schuljahr). 

4. Dasselbe Vorgehen gilt sinngemäss auch für die Wahlpflicht in der 3. Real- und in der 3. Werk-
klasse. 

5. In der Stundentafel sind der Übersichtlichkeit halber die Fremdsprachen im Wahl- resp. Wahl-
pflichtbereich mit 3 Lektionen aufgeführt. Diese Zahl ist variabel zu interpretieren (2 bis 4): zwei 
Lektionen, wenn z.B. nur ein kleines Zeitgefäss zur Verfügung steht; vier Lektionen, wenn z.B. 
Abstimmungen im kooperativen System dies verlangen oder ein entsprechendes Bedürfnis be-
steht. 

 
Altdorf, 6. Dezember 2000 
 
Erziehungsrat des Kantons Uri 
 
Der Präsident: Josef Arnold 
Der Sekretär: Dr. Peter Horat 



 ERZIEHUNGSRAT 

 

 
 

Stundentafel für die Werkschule 
 

Erziehungsratsbeschluss vom 6. Dezember 2000 
 

Die Stundentafel tritt auf Schuljahr 2001/2002 in Kraft. 
 
 
 
Stundentafel 1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  

 obl. Fach Wahlfach obl. Fach Wahlfach obl. Fach Wahlfach 

Religion 1  1  1  

Lebenskunde/Berufswahl 2  2  2  

Deutsch 4  4  4  

Englisch 3  3  31  

Italienisch  3  3 31  

Mathematik 4  4  4  

Realien (Geografie, 
Geschichte, Naturlehre) 4 

 
4 

 
4 

 

Musik 1  1  1  

Zeichnen/Gestalten 2  2  2  

TG (Handarbeit, Werken), 
Hauswirtschaft, TZ 7 

 
7 

 
7 

 

Sport 3  3  3  

Maschinenschreiben  1 - 2  1 - 2   

Informatik      1 - 2 

Individueller Unterricht 1  1  1  

Fachlektion  1 - 2  1 - 2  1 - 2 

Total im Klassenverband 32  32  32  
 
 
 
 

Minimale Gesamtlektionenzahl: 
Maximale Gesamtlektionenzahl 

32 Lektionen 
36 Lektionen für die Schülerinnen und Schüler }

 
 
 
1 Wahlpflichtfach 
 
 

Erläuterungen im Anhang 
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Grille horaire Cycle enfantin et cycles primaires

Domaines

Activités langagières |

Disciplines Cycle initial

Activités mathématiques

Activités artistiques

Arts visuels

Activités créatrices manuelles et textiles

Musique

Ecriture

Approches du monde

Activités d’exploration de l’environnement

Connaissance de l’environnement

CE / Histoire, géographie, sciences

Histoire biblique

Activités corporelles 2

Education physique 3

TOTAL

1 Souplesse de mise en œuvre dans les établissements, l’idéal étant de viser un enseignement quotidien de courte durée (environ 20 minutes).
2 Après-midi de plein-air non compris.
3 Y compris rythmique.
4 L’appui institutionnel est pris sur le français et les mathématiques.

Français

Allemand

1er cycle 2e cycle

8

8

8 à 10

8-9

–/ 21

| 4.5 4 à 5

| 6.5 6

|

x

4

3

1

5 à 4

4

1

| 3 3

Activités de socialisation |

Appui institutionnel 0 à 24 0 à 24

23 26 à 28 26 à 28

Tr
an

sd
isc

ip
lin

ar
ité

 - 
Gl

ob
al

ité
: p

as
 d

e d
éc

ou
pa

ge
 p

ré
cis

 in
st

itu
tio

nn
al

isé
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Grille horaire Cycle de transition

Domaines

Langue 1 Français 7

Disciplines 5e

61

6e Total 5-6

Langue 2 Allemand 4 41

Mathématiques Mathématiques 5 51

Approches du monde

Sciences 3

Histoire

Histoire biblique

Géographie

72

1 - 34

1 - 34

1

1 - 34

72

1 - 34

1 - 34

1

1 - 34

4

4

2

4

Activités artistiques et artisanales

Arts visuels

Musique

Activités créatrices sur textiles 5

Travaux manuels 5

62

1 - 34

1 - 3

14

14

62

1 - 34

1 - 3

14

14

4

4

2

2

Activités corporelles Education physique 6 3 3

Informatique Ø 7 18

TOTAL 32 32

1 Disciplines à niveaux en 6e.
2 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements. Pour des raisons d’organisation, l’histoire biblique peut être

enseignée sur 1 période hebdomadaire pendant une année.
3 Cet enseignement se donne en tout ou partie sous forme de TP.
4 Si « 1 », cela signifie en fait 2 périodes sur un semestre.
5 Six mois ACT, six mois TMA.
6 Après-midi de sport non compris.
7 « Bain informatique » de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) en 5e. Cette possibilité est offerte aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts

informatiques de base tout en réalisant certains objectifs de leur enseignement. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements.
8 Informatique intégrée. Les objectifs sont déterminés (première approche de la maîtrise du clavier). La période est attribuée à une ou deux discipline(s) dont les

enseignants sont prêts à assumer ces objectifs. Exceptionnellement, cette période (sous forme de 2 périodes/semestre) peut être attribuée à un enseignant
d’informatique ou de bureautique.
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Grille horaire Voie secondaire à options (VSO)

Domaines

Langue 1 Français 5

Disciplines 8e

5

9e Total 7-9

Langue 2 Allemand – –

Mathématiques Mathématiques 5 5

Approches du monde 63

2

1

1

1

–

1

63

1

2

1

1*

–

1

4

4

4

2

1

2

Activités artistiques et artisanales 53

1 - 34

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

53

1 - 34

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

6

3

6

Activités corporelles Education physique 6 3 3

Options 7 6 6

Informatique Ø 8

1 Y compris 1 période hebdomadaire de dessin géométrique.
2 Si la variante « 7 périodes en options » est retenue, alors la 7e période est à prendre au choix sur les mathématiques (période de DGT) ou sur l’hygiène alimentaire.
3 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements.
4 Si « 1 », cela signifie en fait 2 périodes sur un semestre.
5 Chaque année, en principe au choix des élèves.
6 Après-midi de sport non compris.
7 Pour l’organisation des options, voir la page suivante.
8 « Bain informatique » pour les élèves ne suivant pas l’option, en 7e de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) et en 8e de 0,25 période hebdomadaire (10

périodes/année). Cette possibilité est offerte aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts informatiques de base tout en réalisant certains objectifs de leur
enseignement. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements.

* La citoyenneté est introduite en 9e, à la rentrée scolaire 2007.

7e

5

–

61 - 52

53

1 - 34

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

3

6 - 7

Ø 8

4 - 53

1

1

2

–

0 - 12

–

Arts visuels

Musique

Activités créatrices sur textiles 5

Travaux manuels 5

Cuisine 5

Langue(s) et autres disciplines

222Périodes d’établissement

TOTAL 32 3232

Sciences

Histoire

Géographie

Citoyenneté

Hygiène alimentaire

Approche du monde professionnel
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Organisation des options 1 Voie secondaire à options (VSO)

Allemand 2

Informatique-dactylographie

Sciences

Approche commerciale

[DGT]

Arts visuels

Musique

Théâtre

Travaux manuels

Activités créatrices sur textiles
(ACT)

[DGT]
…

1 La liste des options n’est pas exhaustive. Adaptation en fonction des besoins.
2 Nécessité de prendre l’allemand pour le RAC I (art. 46 du Règlement).

7e année 6 périodes (2 + 2 + 2 ou 3 + 3)
Variante : 7 périodes (3 + 2 + 2)
2 périodes au moins par branche, sauf allemand (3 périodes) ; pas plus de 2 branches à choix dans le même panier.

Une des options de 7e

8e année 2 fois 3 périodes
3 périodes par branche. Obligation de continuer une option de 7e.

Allemand 2

Anglais

Informatique-dactylographie

Dessin géométrique

Sciences

Approche commerciale

Arts visuels

Musique

Théâtre

Travaux manuels
(ACT)

Cuisine
…

Une des options de 8e

9e année 1 fois 4 périodes et 1 fois 2 périodes
4 périodes pour l’option forte et 2 périodes pour l’autre. Obligation de continuer une option de 8e.
ou 2 fois 3 périodes (obligation de continuer une option de 8e).

Même choix d’options qu’en 7e et 8e
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Grille horaire Raccordement au certificat de la VSG (RAC 1)

Domaines

Langue 1 Français

Disciplines

6

Langue 2 Allemand 5

Langue 3 Anglais 5 ou 7 1

Mathématiques Mathématiques 6

1 Pour les élèves n’ayant pas étudié cette langue en voie secondaire à options.

Sciences expérimentales 4

Sciences humaines 4

Activités corporelles Education physique 2

TOTAL 32-34
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Grille horaire Voie secondaire générale (VSG)

Domaines

Langue 1 Français 6

Disciplines 8e

6

9e Total 7-9

Langue 2 Allemand

Anglais

3

3

4

3

Mathématiques Mathématiques 6 5

Approches du monde

Sciences TP

Histoire

Géographie

Citoyenneté

Projet interdisciplinaire

71

2

1

1

1

2

71

2*

1

1

1*

2

6

4

4

2

4

Activités artistiques et artisanales 41

1 - 22

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

41

1 - 22

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

4

3

6

Activités corporelles Education physique 4 3 3

Informatique Ø 5 –

TOTAL 32 32

1 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements, dans l’esprit d’une gestion interdisciplinaire.
2 Si « 1 », cela signifie en fait 2 périodes sur un semestre.
3 Chaque année, en principe au choix des élèves.
4 Après-midi de sport non compris.
5 « Bain informatique » de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) en 7e et de 0,25 période hebdomadaire (10 périodes/année) en 8e. Cette possibilité est offerte

aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts informatiques de base tout en réalisant certains objectifs de leur enseignement. Souplesse de mise en œuvre
dans les établissements.

* Dotation horaire introduite en 9e à la rentrée scolaire 2007.

7e

6

3

4

5

51

1 - 22

1

0 - 2

0 - 2

–

3

Ø 5

32

61

2

2

2

–

–

Arts visuels

Musique

Activités créatrices sur textiles 3

Travaux manuels 3

Cuisine 3
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Grille horaire Raccordement au certificat de la VSB (RAC 2)

Domaines

Langue 1 Français

Disciplines

5

Langue 2 Allemand 4

Langue 3 Anglais 4

Mathématiques Mathématiques 4

1 Après-midi de sport non compris.
2 Choix de l’italien comme option spécifique après reconnaissance d’acquis préalables, par exemple avoir suivi avec succès le cours supplémentaire d’italien prévu pour les

élèves de 9e VSB.

Sciences expérimentales 2

Sciences humaines 2

Activités corporelles Education physique 1 2

TOTAL 33

Activités artistiques 2

Option spécifique

Mathématiques et physique

Economie et droit

Italien 2

8
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Grille horaire Voie secondaire de baccalauréat (VSB)

Domaines

Langue 1 Français 5

Disciplines 8e

5

9e Total 7-9

Langue 2 Allemand
Italien

4 4
41

Mathématiques Mathématiques 4 4

Approches du monde
Sciences expérimentales 4 (9e)

Sciences humaines 4 (9e)

Sciences TP
Histoire
Géographie
Citoyenneté

73

2
2
2
1

63

2
2
1

1*

6
5
5
2

Activités artistiques et artisanales 23

1
1

–

23

1
1

–

4
3

1

Activités corporelles Education physique 3 3 9

Option spécifique 4 - 5
5
4
4
4

4 - 5
5
4
4
4

TOTAL 32-33
(+3)

32-33
(+3/+4)

1 Cours supplémentaire pour les élèves qui désirent remplacer l’allemand par l’italien comme langue nationale 2 à l’Ecole de maturité dès la 10e année.
2 Cours supplémentaire pour les élèves qui désirent choisir l’option spécifique grec dès la 10e année.
3 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements.
4 Répartition indicative pour prise en compte dans les pourcentages par domaine de l’Ecole de maturité.
5 Au choix des élèves, deux périodes sur un semestre.
6 Physique et application des mathématiques dès le 9e degré.
7 « Bain informatique » de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) en 7e et de 0,25 période hebdomadaire en 8e (10 périodes/année). Cette possibilité est offerte

aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts informatiques de base en réalisant certains objectifs de leur enseignement. Souplesse de mise en œuvre dans
les établissements.

* La citoyenneté est introduite en 9e, à la rentrée scolaire 2007.

7e

5

3

4

43

2
1

15

3

4 - 5
5
4
4
4

32-33

53

2
1
2
–

Arts visuels
Musique
Activités créatrices sur textiles
Travaux manuels }

Latin
Italien
Mathématiques et physique 6

Economie et droit

Langue 3 Anglais
Grec

3
32

4
32

4

Informatique Ø 7Ø 7
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